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Anwesend waren: 

Landrat 

Nuß, Eberhard  

stellv. Landrat 

Haupt-Kreutzer, Christine  
Joßberger, Ernst  
Heußner, Karen  

Mitglieder der CSU Fraktion 

Ländner, Manfred, MdL  
Behon, Rosa  
Brell, Hermann  
Eberth, Thomas  
Endres, Alfred  
Feuerbach, Anita  
Friedrich, Rainer  
Götz, Jürgen  
Hügelschäffer, Karl  
Krämer, Helmut  
Kuhn, Barbara  
Lörner, Heiko  
Losert, Burkard  
Meckelein, Karl  
Menig, Heiko  
Rhein, Bernhard  
Schmidt, Martina  
Schmitt, Roland  
Schraud, Rosalinde  
Schulz, Jutta  
Weidner, Winfried  
Wild, Martina anwesend ab 09:52 Uhr 
Wunderlich, Marion  
Zenner, Marc  
Zorn, Matthias  

Mitglieder der SPD Fraktion 

Wolfshörndl, Stefan  
Distler, Eva-Maria, Dr. med. anwesend ab 09:46 Uhr 
Eck, Joachim  
Fischer, Monika  
Gernert, Sibylle  
Götz, Eberhard  
Halbleib, Volkmar, MdL anwesend bis 11:20 Uhr 
Kinzkofer, Rainer  
Ries, Sonja  
Schlereth, Bernhard  
Schnapp, Ute  
Stichler, Peter  
Wesselowsky, Peter  
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Mitglieder der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktion 

Trautner, Christoph  
Heeg, Rita  
Meixner, Josef  
Müller, Gerhard  
Pumpurs, Eva  
Stahl, Fred  
Winzenhörlein, Sven  

Mitglieder der UWG-FW Fraktion 

Fiederling, Hans  
Amrehn, Armin  
Fuchs, Rainer  
Kinzinger, Lioba  
Rost, Peter, Dr. med.  
Rützel, Thomas  
Wild, Lothar  

Mitglieder der REP 

Seifert, Berthold ab 09:46 Uhr 
Kienast, Ernst-Alfred  

Mitglieder der ÖDP 

Henneberger, Matthias  
Marold, Viktoria  

Mitglieder der FDP 

Kuhl, Wolfgang  

Schriftführer/in 

Münch, Alexandra  
 
Außerdem anwesend: 
 
1 Vertreter der Medien 
12 Zuhörer 
Gastrednerin:  Frau Dr. Annekathrin Preidel, Präsidentin der Landessynode der Evangelisch-

Lutherischen Kirche 
 
vom Landratsamt: 
 
Herr Wallrapp (S) 
Herr Künzig (ZB) 
Frau Löffler (GB 1) 
Herr Dr. Kaufmann (GB 2) 
Frau Meder (GB 3) 
Herr Huppmann (GB 4) 
Frau Hellstern (GB 5) 
Frau Schumacher (SFB 2) 
Frau Puchalla (SFB 2) 
Frau Schorno (SFB 3) 
Frau Hümmer (ZFB 2) 
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Herr Rostek (FB 31 a) 
Herr Junghans (FB 31 c) 
Herr Goth (KrPA) 
Frau Schiller (Gleichstellungsbeauftragte) ab 10:15 Uhr 
 
vom Kommunalunternehmen: 
 
Herr Prof. Dr. Schraml 
Frau von Vietinghoff-Scheel 
Herr Stiller 
Herr Schell 
Herr Rüth 
Herr Pfenning 
 
 
 
Abwesend/Entschuldigt: 

stellv. Landrat 

Brohm, Waldemar entschuldigt 

Mitglieder der CSU Fraktion 

Jungbauer, Björn entschuldigt 
Klüpfel, Uwe entschuldigt 
Lehrieder, Paul, MdB entschuldigt 
Umscheid, Martin entschuldigt 

Mitglieder der SPD Fraktion 

Linsenbreder, Eva entschuldigt 
Schmid, Harald entschuldigt 

Mitglieder der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktion 

Celina, Kerstin entschuldigt 

Mitglieder der UWG-FW Fraktion 

Freiherr von Zobel, Heinrich entschuldigt 
Juks, Peter entschuldigt 
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Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

 
1. Mainschleifenbahn; Sachstand und weiteres Vorgehen zur Reaktivie-

rung 

ZB/028/2019 

   

2. Bestellung von Frau Eva von Vietinghoff-Scheel zum weiteren 
(gleichberechtigten) Vorstand 

KU/085/2019 

   

3. Änderung der Unternehmenssatzung KU/084/2019 

   

4. 365€-Ticket für Schüler und Auszubildende KU/086/2019 

   

5. Bericht Abfallwirtschaft KU/083/2019 

   

6. Offenstehender Verlustausgleich an das Kommunalunternehmen für 
die Altenheim gGmbH aus dem Jahr 2012 

ZB/024/2019 

   

7. Zuschuss des Landkreises an den Flugsportclub Würzburg e.V. zur 
Beschaffung eines Schleppflugzeuges 

ZB/030/2019 

   

8. Änderung der Richtlinie des Landkreises Würzburg zur Förderung 
von Radwegen 

ZFB 2/263/2019 

   

9. Rimpar; Rad- und Wirtschaftswege zwischen Maidbronn-Mühlhausen 
und Gramschatz-Einsiedel 

ZFB 2/264/2019 

   

10. Beteiligungsbericht 2018 SFB 4/082/2019 

   

11. Abschluss einer Zweckvereinbarung über die gemeinsame Aus-
schreibung und Vergabe der Insolvenz- und Schuldnerberatung für 
betroffene Menschen in Stadt und Landkreis Würzburg 

GB 3/053/2019 

   

12. Änderung der Besetzung des Örtlichen Beirats des Jobcenters Land-
kreis Würzburg nach § 18 d Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) 

FB 41/044/2019 

   

13. Tätigkeitsbericht 2018/19 der Gleichstellungsbeauftragten, Carmen 
Schiller 

SFB 5/001/2019 

   

14. Zuschuss für das Bay. Kinder- und Jugendfilmfestival 2020 FB 31c/057/2019 

   

15. Änderung der Förderbedingungen der Gesundheitsregion plus Stadt 
und Landkreis Würzburg -  Ergänzung zum Kreistagsbeschluss vom 
15.07.2019 

GB 3/054/2019 

   

16. Sonstiges - Bekanntgaben  
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Landrat Eberhard Nuß begrüßt alle anwesenden Kreisrätinnen und Kreisräte, alle Gäste, 
die Damen und Herren der Verwaltung sowie den Vertreter der Medien. 
 
Er stellt fest, dass die Einladung zu dieser Sitzung form- und fristgerecht zugegangen ist, 
mit der Tagesordnung Einverständnis besteht und die Beschlussfähigkeit hergestellt ist. 
 
 
 
Bevor Landrat Nuß in die Tagesordnung übergeht, weist er darauf hin, dass am 
26.11.2019 der 1. Jugendkreistag des Landkreises Würzburg stattgefunden habe.  
Hierzu begrüßt er die Sprecher/in des Jugendkreistages. 
 
Er führt aus, dass an der konstituierenden Sitzung des Jugendkreistages 70 Schülerinnen 
und Schüler aus 8 Schulen teilgenommen haben. Er gibt einen kurzen Rückblick zur Sitzung 
in der 19 Tagesordnungspunkte auf der Tagesordnung standen. Es wurde beraten, diskutiert 
und teilweise auch Beschlüsse gefasst. Er betont, die Wichtigkeit dieses Gremiums, in dem 
Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 17 Jahren über wichtige Themen nachdenken 
und in die Hand nehmen. Des Weiteren sei es wichtig, junge Menschen zu motivieren, poli-
tisch tätig zu werden, denn „Demokratie lebt vom Mitmachen!“ Sodann bittet Landrat Nuß 
die Spreche/in ein kurzes Feedback zur 1. Sitzung des Jugendkreistages abzugeben. 
 
Die Sprecher/in berichten zunächst über die beschlossenen Satzungsänderungen und die 
Beschlussfassung zur Pflanzung von drei Bäumen auf dem Gelände des Deutschhaus-
Gymnasiums. 
Weiterhin benennen sie ihre Anträge an den Kreistag zu den Themen 

a) Müllentsorgung 

b) Schulanschaffungen 
(Schülerlotsenausrüstung, Händetrockner in Schultoiletten, Digitale Bücher und 
Trickwasserbrunnen) 

c) ÖPNV 
(kostenlose Beförderung, Befragung) 

 
und erläutern diese (s. Power-Point-Präsentation). 
 
Rückblickend sei die 1. Sitzung des Jugendkreistages sehr positiv verlaufen, mit lebhaften 
Diskussionen. Allerdings sei die Zeit zu knapp bemessen gewesen, so dass nicht alle Anträ-
ge behandelt werden konnten. Diese werden in der nächsten Sitzung behandelt. 
Des Weiteren bedanken sich die Sprecher/in bei Landrat Nuß für die am 26.11.2019 durch-
geführte Baumpflanzung anlässlich des 1. Jugendkreistages auf dem Gelände des Landrat-
samtes Würzburg. 
 
Landrat Nuß bedankt sich bei den Sprechern und der Sprecherin des Jugendkreistages 
für die Ausführungen und ihr Engagement. 
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  Vorlage: ZB/028/2019 

 Termin TOP 1 

Kreistag 09.12.2019 öffentlich 

   

Fachbereich: Zentraler Steuerungs- und Service-Bereich (ZB)  

 
Betreff: 

Mainschleifenbahn; Sachstand und weiteres Vorgehen zur Reaktivierung 
 

 
 
Sachverhalt: 
 
Die von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) in Auftrag gegebene Potentialprog-
nose hat unter Berücksichtigung des sogenannten indirekten Potentials einen Wert von ca. 
1.400 Pkm /km Streckenlänge ergeben. Damit wird der für die Reaktivierung geforderte Wert 
von 1.000 Pkm/km Streckenlänge deutlich überschritten. 
 
Aus diesem Grunde fand am 2.9.2019 bei der BEG eine Besprechung aller Beteiligten statt, 
bei der folgende weitere notwendige Schritte definiert wurden: 
 
Anfrage bei der Deutschen Bahn, ob eine Einfahrt der Mainschleifenbahn im Stundentakt in 
der Würzburger Hauptbahnhof möglich ist. 
 
Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der konkret erforderlichen Maßnahmen und der 
Kosten zur notwendigen Ertüchtigung der Infrastruktur der Mainschleifenbahn. 
 
Durchführung und Finanzierung der Maßnahmen durch ein Eisenbahninfrastrukturunterneh-
men (EIU). 
 
Die Federführung bei der Bearbeitung wurde vom Nahverkehrsbeauftragten des Landkreis 
Kitzingen, Herrn Rauh, als Leiter einer Arbeitsgruppe übernommen. Daneben wurde eine 
Projektgruppe zur praktischen Umsetzung unter Führung des Geschäftsführers der Betriebs-
gesellschaft Mainschleifenbahn (BGM), Herrn Benz eingesetzt. 
 
Bisher wurde die Anfrage an die Deutsche Bahn gestellt, mit einer Antwort wird bis zum Jah-
resende gerechnet. 
 
Nachdem feststeht, dass sich kein externes EIU für die Infrastrukturmaßnahmen finden wird, 
soll diese Aufgabe von der BGM übernommen werden. Diese ist jedoch in Ihrer bisherigen 
Ausgestaltung nicht für die vorgesehene Aufgabe geeignet. Sie ist sowohl vom Gesell-
schaftszweck, als auch von den Gesellschaftern auf den bisherigen Betrieb als Museums-
bahn ausgerichtet. 
 
Um die Aufgabe eines EIU für die Reaktivierung der Mainschleifenbahn gewährleisten zu 
können, ist deshalb vorgesehen, diese Gesellschaft in kommunaler Trägerschaft zu führen. 
 
Aus diesem Grunde wurde eine Stellungnahme der Regierung von Unterfranken zur Zuläs-
sigkeit der Beteiligung des Landkreises an einer solchen Gesellschaft eingeholt. Die Regie-
rung von Unterfranken hart hierzu, in Abstimmung mit dem StMI, folgendes ausgeführt: 
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„Wir halten es für vertretbar, einen Bezug zu einer Kreisaufgabe mit Blick auf Art. 29 Abs. 2 
BayÖPNVG und aus der Überlegung heraus, dass dem SPNV bei der Reaktivierung stillge-
legter Bahnstrecken gleichsam eine faktische Ersatzfunktion für den allgemeinen ÖPNV zu-
kommt, zu begründen. Möglicherweise lässt sich ein Aufgabenbezug im vorliegenden Fall 
ergänzend auf einen Zusammenhang mit Standort- oder Tourismusmarketing oder derglei-
chen stützen. 
 
Unabhängig von der Grundsatzfrage einer kommunalen Zuständigkeit weisen wir darauf hin, 
dass der Landkreis Würzburg auch die kommunalwirtschafts- und haushaltsrechtliche Zuläs-
sigkeit zu prüfen hat. Das ist insbesondere auch in Anbetracht des sog. Eichenau-Urteils 
vom 4. November 1992, 4 B 90.718, BayVBl. 1993, 112 im Hinblick auf die Erhöhung der 
Kreisumlage notwendig. Hierzu ist auch die Entscheidung des VG Bayreuth zur Kreisumlage 
des Landkreises Forchheim (Urteil vom 10.10.2017 – B 5 K15.701) sowie der Vergleichsvor-
schlag des BayVGH (Beschluss v. 14.12.2018 – 4 BV 17.2488) zu beachten. 
 
Insgesamt kommt es somit auf die jeweilige Bewertung der Aspekte im Einzelfall an.“ 
 
Aufgrund der Ausführungen der Regierung von Unterfranken wird die Beteiligung an einer 
Gesellschaft für die Infrastrukturmaßnahmen als landkreiseigene Aufgabe nach Art. 8 Abs. 1 
BayÖPNVG eingestuft. Diese Aufgabe ist nach § 2 Abs. 1 Nr.4 der Unternehmenssatzung 
des KU an das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg übertragen. Insoweit ist 
keine originäre Zuständigkeit des Landkreises gegeben, allerdings ist der Kreistag nach § 6 
Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. Abs. 3 der Unternehmenssatzung KU mit der Angelegenheit zu befassen. 
 
Sobald eine positive Auskunft der Deutschen Bahn vorliegt, ist beabsichtigt das erforderliche 
Gutachten durch die BGM in Auftrag zu geben. Die hierfür anfallenden Kosten von voraus-
sichtlich 50.000 € sollen hälftig von den Landkreisen Kitzingen und Würzburg getragen wer-
den. Ebenso wird eine verbindliche Zusage für die Beteiligung des Landkreises Würzburg 
am EIU gewünscht. 
 
Belastbare Unterlagen hierzu (Gesellschaftsvertrag, Höhe der Beteiligung, entstehende In-
vestitionskosten, Finanzierungsplan, Analyse des Finanzierungsrisikos, etc.) liegen noch 
nicht vor. Trotzdem soll schon jetzt eine Beschlussfassung des Kreistages erfolgen, um auch 
nach außen das Interesse des Landkreises Würzburg an der Reaktivierung der Mainschlei-
fenbahn zu dokumentieren. Nachdem die Aufgabe, wie ausgeführt, dem Kommunalunter-
nehmen übertragen ist, erfolgt eine Befassung des Kreistages nur im Rahmen des Wei-
sungsrechtes nach § 6. Abs. 3 der Unternehmenssatzung KU.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Aufbauend auf den Ausführungen der 
Regierung von Unterfranken wird festgestellt, dass es sich bei der Beteiligung an einem Ei-
senbahninfrastrukturunternehmen um eine landkreiseigene Aufgabe im Sinne des Art. 8 Abs. 
1 BayÖPNVG handelt. Nachdem diese Aufgabe durch Satzung an das Kommunalunterneh-
men des Landkreises Würzburg übertragen wurde, vertritt dieses die Interessen des Land-
kreises bei den weiteren Verfahrensschritten. 
 
Der Kreistag stimmt einer Beteiligung des Kommunalunternehmens an einem Eisenbahninf-
rastrukturunternehmen zur Reaktivierung der Mainschleifenbahn zu. Der Verwaltungsrat des 
Kommunalunternehmens des Landkreises Würzburg wird ermächtigt, die Beteiligung nach 
Ermittlung der erforderlichen Voraussetzungen (Gesellschaftsvertrag, Höhe der Beteiligung, 
entstehende Investitionskosten, Finanzierungsplan, Analyse des Finanzierungsrisikos, etc.) 
durchzuführen. 
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Der Kreistag stimmt der Übernahme der hälftigen Kosten für die Untersuchung der notwen-
digen Infrastrukturmaßnahmen zur Ertüchtigung der Strecke durch das Kommunalunterneh-
men bis zu einer maximalen Höhe von 30.000 € zu und erklärt sich zum Ausgleich im Wege 
des Verlustausgleichs bereit.  
 
 
 
Debatte: 
 
Landrat Nuß führt zum Sachstand und zum weiteren Vorgehen zur Reaktivierung der Main-
schleifenbahn folgendes aus: 
 
„Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich bin Ihnen sehr dankbar, dass wir uns miteinander in diesem Jahr mit einem Thema be-
schäftigen, mit dem wir als Mitglieder des Kreistags  

 wertvolle Impulse geben können für mehr Lebensqualität im ländlichen Raum 

 und mit dem wir einen wertvollen Beitrag leisten können für einen besseren Klima-
schutz: 

der öffentliche Personennahverkehr. 
 
Dank unseres Kommunalunternehmens und der dort Verantwortlichen haben wir im Land-
kreis Würzburg einen sehr gut funktionierenden ÖPNV. 
 
Für unsere Kunden, die Bus und Bahn regelmäßig nutzen,  

 für unsere Schülerinnen und Schüler, 

 für die Pendler, 
haben wir gute Angebote: 

 gute Verbindungen, 

 kurze Taktverkehre, 

 komfortable und barrierefreie Omnibusse. 
 
Aber nichts ist so gut, dass es nicht noch besser sein könnte - da haben wir heute schon 
sehr gut zugehört - dass man die Angebote sich ständig verändernden Voraussetzungen, 
sich ständig veränderten Anforderungen immer wieder anpassen muss, ist klar und wird von 
uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, immer wieder auch gemacht. 
 
Erst in der Verwaltungsratssitzung der vergangenen Woche haben wir einen ganzen Katalog 
an Taktverbesserungen beschlossen. 
 
Bis weit in den ländlichen Raum reichen jetzt die Halb-Stunden-Takte und wir werden weiter 
daran arbeiten. 
 
Fazit: 
Es fahren noch viel zu viele Menschen mit dem Auto. 
 
Es gibt kaum eine Gemeinde im Landkreis Würzburg, die nicht über Verkehrsströme im un-
erträglichen Ausmaß klagt. 
 
Unsere Verkehrskommission sah sich in diesem Jahr permanenten Forderungen aus den 
Gemeinden gegenüber  
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 nach Geschwindigkeitsbeschränkungen,  

 Durchfahrtsverboten, 

 Ampeln,  

 Fahrbahnteiler usw. 
 
Das kann so nicht weitergehen! 
 
Unser Ziel muss sein, noch mehr Menschen dazu zu bewegen, auf Bus und Bahn umzustei-
gen – auf die ÖPNV-Angebote. 
 
Wir hatten einige Workshops allein und auch zusammen mit der Stadt Würzburg und es wa-
ren gute, tolle Veranstaltungen. Wir haben bei diesen ganzen großen Resümees, aus diesen 
Workshops können wir vielleicht einige Schwerpunkte mitnehmen. Wir haben gehört und 
gelernt, dass wir den öffentlichen Personennahverkehr – das haben wir auch bei euch jun-
gen Leute herausgehört, v.a. auf drei Gebieten steigern: müssen: 

 Zeit –  
o wie komme ich schnell von zuhause zum Arbeitsplatz? 
o Wie komme ich schnell von A nach B? 

 Geld – was ist für mich günstiger: Auto - oder Bus und Bahn?  
Wir brauchen attraktive Zeitfahrkarten und ein modernes Ticketsystem. 

 Und Entfernung - mit einer Fahrkarte möglichst weite Entfernungen zurücklegen. 
 
Das hat auch der Jugendkreistag in dieser Form so bestätigt. 
 
Ich möchte mich heute vor allem mit dem Thema Zeit beschäftigen. 
Wir wissen, 95 Prozent unserer Omnibusse fahren nach Würzburg und eigentlich schicken 
wir sie alle in den morgendlichen Berufsverkehr. 
 
Und wenn ein Autofahrer an einer der bekannten Einfallstraßen im Stau steht  
und neben ihm steht der Omnibus auch im Stau,  

 dann staut der Autofahrer bequemer  

 und kann auch noch seinen Lieblingssender hören. 
 
Wenn der Omnibus allerdings zügig an dem Stau vorbeifährt, sieht die Sache anders aus.  
 
Wir brauchen eigene Busspuren!  
 
Ich habe im Mai dieses Jahres erste Signale an unser Verkehrsunternehmen und auch in 
Richtung Stadt gesandt. 
 
Der Planungs-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss der Stadt Würzburg hat sich im Juni mit 
diesem Thema auseinandergesetzt. 
 
Es wurden bereits erste Konzepte entwickelt, die jetzt ganz konkret umgesetzt werden. 
Es sind zaghafte Konzepte – keine Frage – aber wir sind natürlich Realisten und wissen, 
dass Busspuren im großen Stil nicht von heute auf morgen machbar sein werden, aber:  
auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt und den haben wir getan, meine Da-
men und Herren.  
 
Stellvertretend für viele Menschen im Landkreis Würzburg bin ich Herrn Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt und den Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats dafür sehr dankbar, 
dass sie das Thema aufgegriffen haben.  
 
Was können wir tun, zur Verkürzung der Transportzeit? 
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Wir können unsere Omnibusse z.B. mehr zu den Bahnhaltepunkten lenken  
und mit den Gemeinden mehr Park & Ride-Plätze einrichten, auch für die Omnibusse nach 
Würzburg. 
 
Umsteigen in den Zug! 
 
Mit diesem Ziel vor Augen kämpfen wir  

 gemeinsam mit der Stadt Würzburg für die Reaktivierung des Bahnhaltepunktes Hei-
dingsfeld-West 

und wir arbeiten zusammen mit 

 den Landkreisen Kitzingen und Schweinfurt 

 der Stadt Volkach und den Gemeinden Eisenheim und Prosselsheim 
an der Reaktivierung der Mainschleifenbahn. 
 
Ich kann mich als ehemaliger Fahrschüler noch sehr gut an das "Volkacher Bähnle" erinnern. 
 
Damals wie heute hat die Mainschleifenbahn den großen Vorteil,  
dass sie die Menschen aus der Region in konkurrenzlos kurzer Zeit mitten ins Herz der Stadt 
Würzburg bringt.  
 
Der zuständige Betreiber des Eisenbahnverkehrs in Bayern, die Bayerische Eisenbahnge-
sellschaft - BEG – hat die Reaktivierung der Mainschleifenbahn an harte Bedingungen ge-
knüpft.  
 
Als erstes wurden eindeutige Beschlüsse der zuständigen Gremien gefordert,  

 der drei Kreistage  

 des Stadtrates Volkach und der Gemeinderäte Eisenheim und Prosselsheim,  
mit einem klaren Bekenntnis zur Reaktivierung der Strecke, v.a. auch im Hinblick auf mögli-
che finanzielle Folgen. 
 
Von den drei Landkreisen Kitzingen, Schweinfurt und Würzburg wurden Verkehrskonzepte 
gefordert, die die Omnibusverkehre zu den Bahnhaltepunkten hinführen. 
 
Die Forderung an die Gemeinden ist die Ertüchtigung der Bahnhaltepunkte. 
 
Zur Erfüllung aller dieser Forderungen liegen heute eindeutige Beschlüsse der Kreistage, der 
Stadt- und Gemeinderäte vor. 
 
Die gravierendste Forderung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft war,  
dass an dieser Strecke täglich mindestens 1000 Ein- und Aussteiger gezählt werden. 
 
Um das festzustellen, wurde in der Sitzung der BEG am 26. März die Erstellung einer Poten-
tialanalyse beschlossen. 
 
Diese Analyse lag im Juni vor und sie bestätigte mit geschätzten 1.400 Ein- und Aussteigern 
eine deutliche Erfüllung der Voraussetzungen. 
 
Seitdem steht für die Mainschleifenbahn die Ampel auf Grün. 
 
Am 2. September fand in München eine Besprechung aller Beteiligten statt, bei der die wei-
teren notwendigen Schritte definiert wurden: 
 
1. Anfrage bei der Deutschen Bahn, ob die Kapazität am Würzburger Hauptbahnhof aus-
reicht, um den neuen Korridor aus Volkach kommend im Stundentakt möglich zu machen. 
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Die Anfrage bei der Bahn läuft. Mit einer Antwort wird bis zum Jahresende gerechnet. 
 
Sobald eine positive Nachricht der Deutschen Bahn vorliegt, folgt als 2. Schritt die Erstellung 
eines Gutachtens zur Ermittlung  

 der jetzt konkret erforderlichen technischen Maßnahmen  

 und der Kosten zur notwendigen Ertüchtigung der Infrastruktur der Mainschleifen-
bahn. 

 
Die anfallenden Gutachterkosten von voraussichtlich 50.000 € sollen von den Landkreisen 
Kitzingen und Würzburg hälftig getragen werden.  
 
Ein ganz wesentlicher Beitrag zur Reaktivierung der Mainschleifenbahn ist die Findung eines 
leistungsfähigen Eisenbahninfrastrukturunternehmens. 
 
Der Betreiber der künftigen Bahnlinie Volkach – Würzburg und zurück. 
 
Dieses Eisenbahninfrastrukturunternehmen sollte nach unseren Vorstellungen möglichst in 
kommunaler Hand bleiben. 
 
Dazu böte sich die seit vielen Jahren existierende Betriebsgemeinschaft Mainschleifenbahn 
an, die BGM. 
 
Eine Gesellschaft, die über viele Jahre diese Linie als Tourismusbahn betrieben hat. 
 
Zwei der Hauptverantwortlichen sind heute hier, Herr Dr. Schramm, von der BGM und Herr 
Kornell, Bürgermeister der Stadt Volkach.  
 
Herzlich willkommen! 
 
Ihnen verdanken wir, dass es die Mainschleifenbahn, dieses wertvolle und schöne Kulturgut 
unserer Heimat, heute überhaupt noch gibt. 
 
Der Landkreis Kitzingen, die Stadt Volkach und der Markt Eisenheim sind bereits Mitglieder 
der BGM. 
 
Die Gemeinde Prosselsheim wird beitreten. 
 
Jetzt wird natürlich auch eine verbindliche Zusage für die Beteiligung des Landkreises Würz-
burg gewünscht,  
und zwar entweder 

 der Beitritt in die bestehende Gesellschaft, der BGM, 

 oder die Mitorganisation einer neu zu gründenden Organisation, wenn die weitere 
Diskussion in diese Richtung laufen sollte. 

 
Mit der Frage „Was ist sinnvoller?“ muss sich die Arbeitsgruppe aus den Experten für den 
ÖPNV in Würzburg und in Kitzingen im Anschluss an diese Sitzung auseinandersetzen und 
auch Vorschläge machen. 
 
Ich denke, es steht außer Frage, dass wir uns als Landkreis Würzburg,  
durch dessen Gebiet der längste Teil der Strecke führt,  

 an diesem Eisenbahninfrastrukturunternehmen beteiligen müssen 

 und zwar über unser Kommunalunternehmen, dem wir alle Aufgaben im Zusammen-
hang mit dem öffentlichen Personennahverkehr übertragen haben. 

 



   

Sitzung des Kreistages vom 09.12.2019 

Deshalb sollte heute eine grundsätzliche Beschlussfassung durch den Kreistag erfolgen, 
auch um nach außen das Interesse des Landkreises Würzburg an der Reaktivierung der 
Mainschleifenbahn zu dokumentieren.  
 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

mit der Reaktivierung der Mainschleifenbahn können wir auch einen ganz beachtlichen Bei-
trag zum Klima- und Umweltschutz leisten. 
 
Umsteigen auf die Bahn! 
 
Meine Überlegungen gehen deshalb noch weiter.  
 
Ich kenne das "Volkacher Bähnle" noch aus der Zeit der Dampfeisenbahn und der harten 
Holzbänke. 
 
Heute ist die Strecke Würzburg-Schweinfurt elektrifiziert.  
 
Das heißt, bis zur Weiche in Seligenstadt fahren umweltfreundliche E-Lokomotiven. 
 
Von da ab bis Volkach, für die verbleibenden elf Kilometer, schwebt mir die Lösung mit einer 
Hypridbahn vor. 
 
Für den historischen Zug ist der romantische Triebwagen aus den 60er Jahren eine phantas-
tische Angelegenheit. 
 
Für den ÖPNV im Taktverkehr möchte ich aber unter keinen Umständen ein Dieselfahrzeug 
in die Mainschleife schicken.  
 
Als Mitglied des Aufsichtsrats der Bayerischen Eisenbahngesellschaft habe ich diesen Ge-
danken von Anfang an konsequent in die Überlegungen einfließen lassen. 
 
In der jüngsten Sitzung am Dienstag vergangener Woche habe ich meinen Wunsch wieder-
holt und erfahren - es gibt in Bayern noch keine Zulassung von Hypridfahrzeugen im Takt-
verkehr. 
 
Wir könnten die Ersten sein. 
 
Lassen Sie uns diese einmalige Chance nutzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. 
 
Parallel zu meinen Bemühungen bei der Bayerischen Eisenbahngesellschaft hat die Verwal-
tung im Dialog mit der Regierung klären lassen,  

 dass unser finanzielles Engagement für die Reaktivierung  

 und der spätere Betrieb der Mainschleifenbahn  
nicht im Widerspruch steht mit landkreiseigenen Aufgaben. 
 
In diesem Sinne bitte ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der Beantwortung even-
tueller Fragen den Ihnen vorliegenden Beschlussvorschlag anzunehmen.  
 
Herzlichen Dank dafür.“ 
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In der anschließenden Debatte ist man sich einig, dass die Reaktivierung der Mainschleifen-
bahn ein wichtiger Schritt sei, zu einer wirkungsvollen Verbesserung des ÖPNV in unserem 
Landkreis. Man sei überzeugt, dass es genügend Menschen gebe, die eine solche gut getak-
tete schnelle Verbindung nach Würzburg zu schätzen wissen und diese auch nutzen werden. 
Wichtig sei, ein mindestens stündlicher Takt und eine gute Anbindung und Umsteigemög-
lichkeiten von und in Busse sowie Park & Ride-Plätze.  
Des Weiteren sei wichtig, dass in den Gremien eine offene Diskussion über die Umsetzung 
und Ausgestaltung (Gesellschaftsvertrag, Höhe der Beteiligung usw.) geführt werde, da dies 
entscheidend für die Handlungsfähigkeit des Ganzen sei.  
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Kreistag nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Aufbauend auf den Ausführungen der 
Regierung von Unterfranken wird festgestellt, dass es sich bei der Beteiligung an einem Ei-
senbahninfrastrukturunternehmen um eine landkreiseigene Aufgabe im Sinne des Art. 8 Abs. 
1 BayÖPNVG handelt. Nachdem diese Aufgabe durch Satzung an das Kommunalunterneh-
men des Landkreises Würzburg übertragen wurde, vertritt dieses die Interessen des Land-
kreises bei den weiteren Verfahrensschritten. 
 
Der Kreistag stimmt einer Beteiligung des Kommunalunternehmens an einem Eisenbahninf-
rastrukturunternehmen zur Reaktivierung der Mainschleifenbahn zu. Der Verwaltungsrat des 
Kommunalunternehmens des Landkreises Würzburg wird ermächtigt, die Beteiligung nach 
Ermittlung der erforderlichen Voraussetzungen (Gesellschaftsvertrag, Höhe der Beteiligung, 
entstehende Investitionskosten, Finanzierungsplan, Analyse des Finanzierungsrisikos, etc.) 
durchzuführen. 
 
 
Der Kreistag stimmt der Übernahme der hälftigen Kosten für die Untersuchung der notwen-
digen Infrastrukturmaßnahmen zur Ertüchtigung der Strecke durch das Kommunalunterneh-
men bis zu einer maximalen Höhe von 30.000 € zu und erklärt sich zum Ausgleich im Wege 
des Verlustausgleichs bereit.  
 
 
 
 
 
Ergebnis: einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr.: KT/2019.12.09/Ö-1 
 
Zur weiteren Veranlassung an ZB, KU 
 
Zur Kenntnis an ZFB 2 
 
 
 
 
 Münch  Nuß 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: KU/085/2019 

 Termin TOP 2 

Kreistag 09.12.2019 öffentlich 

   

Fachbereich: Kommunalunternehmen (KU)  

 
Betreff: 

Bestellung von Frau Eva von Vietinghoff-Scheel zum weiteren (gleichberechtig-
ten) Vorstand 
 
 
Sachverhalt: 
 
Das KU existiert seit April 1998. Es wurde zunächst von zwei Vorständen geführt, seit 
1.9.2005 von Prof. Dr. Alexander Schraml alleine. Er ist zugleich Geschäftsführer aller Toch-
tergesellschaften. Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben und zur Risikoabsicherung wur-
de auf Vorschlag des Vorstands ab 2005 die zweite Führungsebene gestärkt:   
In der Main-Klinik und im Main-Klinik MVZ fungiert Herr Christian Schell – seit 1994 in den 
Diensten des Landkreises bzw. seiner Unternehmen - als Geschäftsführer. Herr Matthias 
Rüth  ist seit 2000 bei den Senioreneinrichtungen beschäftigt und dort ebenfalls Geschäfts-
führer. Herr Dominik Stiller ist seit vielen Jahren (Einstellung zum 1.4.2000) in unterschiedli-
chen Funktionen für den ÖPNV zuständig und vertritt die Landkreisinteressen als APG -
Betriebsleiter. Seit August 2012 ist Herr Alexander Pfenning Betriebsleiter des team orange, 
er war vorher dort stellvertretender Betriebsleiter.  Herr Bernhard Huml ist seit mehr als 30 
Jahren für den Landkreis tätig. In gut einem Jahr wird er die Leitung der Finanzabteilung an 
Herrn Matthias Joachim übergeben, der - ebenfalls seit vielen Jahren - als sein Stellvertreter 
fungiert.  Die Personalabteilung wird seit April von Frau Juliane Selsam geleitet, die auch 
bereits im Landratsamt als Geschäftsbereichsleiterin tätig war. Herr Thomas Liebetruth ist 
seit 1.10.2019 der Leiter der Rechtsabteilung. 
 
Diese Konstellation und diese Personen haben in den vergangenen Jahrzehnten für eine 
optimale Wahrnehmung der Landkreisinteressen gesorgt.  
 
Hinzu kam vor dreieinhalb Jahren Frau Eva von Vietinghoff-Scheel, die ebenfalls bereits als 
Geschäftsbereichsleiterin im Landratsamt tätig war (siehe Lebenslauf anbei). Sie übernahm 
zunächst die Verantwortung für die Zweckverbände Fernwasserversorgung Mittelmain 
(FWM) und Abwasserbeseitigung Großraum Würzburg (AGW), seit November 2018 ist sie 
als Werkleiterin zusammen mit dem KU-Vorstand für den FWM tätig. Im Laufe der letzten 
drei Jahre übernahm sie die Funktion der KU-Justiziarin, wurde Mitgeschäftsführerin der Im-
mobilien KU GmbH, zunächst Betriebsleiterin und dann auch Mitgeschäftsführerin der Pro-
Cura DienstleistungsGmbH. Zugleich übernahm sie die Verantwortung für die Datenschutz-
verträge mit den Gemeinden, die ambulant betreuten Wohngemeinschaften und die Baupha-
se der Seniorenzentren Bergtheim und Uettingen.  Als Prokuristin des KU ist sie auch Vertre-
terin des KU-Vorstands. 
 
Prof. Dr. Alexander Schraml ist seit knapp 22 Jahren KU Vorstand.  Sein aktueller Vertrag 
läuft bis 31.3. 2023. Er besitzt die vertragliche Option, danach aus dem Dienst als KU-
Vorstand ausscheiden zu können. Da er diese Option nach eigenem Bekunden nutzen wird, 
ist es dringend notwendig, baldmöglichst die Nachfolge zu planen. 
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Frau von Vietinghoff-Scheel hat sich bereit erklärt, diese Aufgaben unter Wahrung der aktu-
ellen erfolgreichen Struktur zu übernehmen und als Vorstand für das KU tätig zu werden. 
Insbesondere die oben genannten Führungskräfte sollen ihre Funktion als Geschäftsführer 
bzw. Betriebsleiter behalten bzw. diese ggf. sogar ausbauen. Sie befürworten die Bewerbung 
von Frau von Vietinghoff-Scheel als KU-Vorstand.  
 
Der Vorsitzende des Verwaltungsrats und der KU-Vorstand unterstützen die Bewerbung und 
schlagen im Interesse eines reibungslosen Übergangs vor, Frau von Vietinghoff-Scheel zum 
1.4.2020 als weiteren (gleichberechtigten) KU-Vorstand zu ernennen.  Folgende Gründe sind 
für diese Empfehlung maßgeblich: 
 
1. Frau von Vietinghoff-Scheel hat sich in den vergangenen drei Jahren insbesondere als 
KU-Justiziarin und im Rahmen in ihrer Tätigkeit für die ProCuraDienstleistungsGmbH umfas-
send in alle Themenbereiche des KU eingearbeitet. Sie ist mit allen wesentlichen Zusam-
menhängen und Inhalten des Unternehmens bis ins Detail vertraut. 
 
2. Als Volljuristin mit Prädikatsexamen besitzt Frau von Vietinghoff-Scheel die optimale fach-
liche Qualifikation für das Amt des KU-Vorstands. Die ebenfalls erforderlichen ökonomischen 
Kenntnisse hat sie sich in den vergangenen Jahren mit ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin 
und in zahlreichen Fortbildungen angeeignet.  
 
3. Frau von Vietinghoff-Scheel hat umfassende berufliche Erfahrung aufgrund Ihrer Tätigkeit 
als Rechtsanwältin, Juristin am Staatlichen Bauamt und am Landratsamt Würzburg sowie als 
Geschäftsleiterin der Gemeinde Veitshöchheim. Sie konnte dabei auch ihre Führungsfähig-
keiten ausbauen und perfektionieren.   
 
4. in ihrer Funktion als Werkleiterin der FWM ist sie intern für die technischen Angelegenhei-
ten zuständig und beweist hierbei großes Verständnis und Geschick.  Unter ihrer Leitung 
wurden zahlreiche überfällige Neubau- und Sanierungsmaßnahmen vollendet und in die 
Wege geleitet.  
 
5. Nicht zuletzt wegen der Verträge "Datenschutzbeauftragter" und der Dienstleistungen auf 
dem Gebiet der Wasserversorgung hat Frau von Vietinghoff-Scheel einen sehr engen Kon-
takt zu den Gemeinden des Landkreises, sie genießt bei den Bürgermeisterinnen und Bür-
germeistern einen hervorragenden Ruf.   
 
6. Frau von Vietinghoff-Scheel hat aufgrund ihrer früheren Tätigkeit am Landratsamt sehr 
gute Kontakte zu deren Führungskräften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  Es war für sie 
selbstverständlich, sich zusammen mit dem KU-Vorstand bei der Aufarbeitung der Vorfälle 
um den Jugendamtsleiter als Gesprächspartnerin zur Verfügung zu stellen und Verantwor-
tung zu übernehmen.  Ihrer empathischen und kommunikativen Art ist es zu verdanken, dass 
hier die richtigen Weichen gestellt werden konnten.  
 
7. Frau von Vietinghoff-Scheel pflegt einen kooperativen Führungsstil, der geprägt ist von 
Klarheit, Transparenz und Zielstrebigkeit.  Sie genießt hohes Ansehen bei den Führungskräf-
ten und den Beschäftigten, sie wird bei den Personalvertretungen als Verhandlungspartnerin 
sehr geschätzt. 
 
8. Zu anderen Kommunen, Behörden und Unternehmen hat sie ein engmaschiges Netzwerk 
aufgebaut, das dem Landkreis und der Aufgabenerledigung des KU in vielfältiger Hinsicht 
zugutekommt. Ihr ehrenamtliches Engagement bei der „Lebenshilfe“ nutzt sie für Beschäfti-
gungsangebote für Menschen mit Handicap.  
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Frau von Vietinghoff-Scheel ist damit einverstanden, dass sich ihre Vergütung und Rechts-
stellung (Verwaltungsdirektorin) mit der Ernennung zum Vorstand nicht ändert. Sie wird be-
amtenrechtskonform zum 15.5.2022 zur Leitenden Verwaltungsdirektorin ernannt.  Mit dem 
Ausscheiden des jetzigen Vorstands wird ihre Vergütung dessen Vergütung angepasst. Eine 
finanzielle Mehrbelastung des KU wird damit ausgeschlossen. 
 
Der Verwaltungsrat wurde in seiner Sitzung am 28.11.2019 mit der Angelegenheit befasst 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag stimmt der Ernennung von Frau Eva von Vietinghoff-Scheel zum (gleichberech-

tigten) Vorstand gemäß den Sitzungsunterlagen mit Wirkung zum 1.4.2020 zu.  

 
Debatte: 
 
Landrat Nuß erläutert den Sachverhalt. 
 
Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Kreistag stimmt der Ernennung von Frau Eva von Vietinghoff-Scheel zum (gleichberech-

tigten) Vorstand gemäß den Sitzungsunterlagen mit Wirkung zum 1.4.2020 zu.  

 
 
 
 
Ergebnis: mehrheitlich beschlossen Ja: 58  Nein: 2  Anwesend: 60   
 
Beschluss-Nr.: KT/2019.12.09/Ö-2 
 
 
 
 
 Münch  Nuß 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: KU/084/2019 

 Termin TOP 3 

Kreistag 09.12.2019 öffentlich 

   

Fachbereich: Kommunalunternehmen (KU)  

 
Betreff: 

Änderung der Unternehmenssatzung 
 
Anlage/n: Unternehmenssatzung 

 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Unternehmenssatzung bedarf in zwei Punkten der Änderung: 
 

1. Der jetzige KU-Vorstand hat angekündigt, seinen Dienst mit Ablauf des jetzigen An-

stellungsvertrages (31.3.2023) beenden zu wollen. Zur Gewährleistung eines rei-

bungslosen Übergangs schlagen der Landrat und der jetzige KU-Vorstand vor, für ei-

ne Übergangszeit von drei Jahren einen zweiten Vorstand zu erstellen, dessen Amts-

zeit dann über die Amtszeit dann über die des jetzigen Amtsinhabers hinausgeht.  

 

2.  Das KU und seine Gesellschaften haben mittlerweile mehr als 1000 Beschäftigte. Es 

ist daher sinnvoll, dass das KU eine/n eigene/n Gleichstellungsbeauftragten bestellt, 

 

Der Verwaltungsrat wurde in seiner Sitzung am 28.11.2019 mit der Angelegenheit befasst. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Änderung der Unternehmenssatzung wird gemäß der Sitzungsunterlage zugestimmt. 
 
 
Debatte: 
 
Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
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Beschluss: 
 
Der Änderung der Unternehmenssatzung wird gemäß der Sitzungsunterlage zugestimmt. 
 
 
 
 
Ergebnis: einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr.: KT/2019.12.09/Ö-3 
 
Zur weiteren Veranlassung an KU, S 
 
Zur Kenntnis an ZB 
 
 
 
 
 Münch  Nuß 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: KU/086/2019 

 Termin TOP 4 

Kreistag 09.12.2019 öffentlich 

   

Fachbereich: Kommunalunternehmen (KU)  

 
Betreff: 

365€-Ticket für Schüler und Auszubildende 
 
Anlage: Schreiben des Bayer. Staatsministers für Wohnen, Bau und Verkehr 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
 
Bereits bei der Regierungserklärung von Ministerpräsident Söder am 07.09.2019 wurde die 
Einführung eines 365 €-Tickets ins Auge gefasst. 
 
Beim „Ersten ÖPNV-Gipfel“ mit Beteiligung der Spitzenverbände und Vertretern der Verbün-
de am 29. April 2019 wurde konkretisiert, dass ein 365€-Ticket für Schüler und Auszubilden-
de in den Verkehrsverbünden ab Schuljahr 2020/2021 eingeführt werden kann. 
 
Folgende Rahmenvorgaben wurden für die Einführung festgelegt: 
 

- Einführung eines 365€-Tickets für Schüler und Auszubildende in bayerischen Ver-
kehrsverbünden ab August 2020 mit verbundweiter Wirkung 

 
- Alle Aufgabeträger, die im Verkehrsverbund tariflich integriert sind müssen einstimmig 

der Einführung zustimmen 
 

- Der Freistaat leistet eine Förderung an den Einnahmenausfällen von 2/3. Die übrige 
1/3 müssen von den örtlichen Aufgabenträgern finanziert werden 

 
- Empfängerkreis: Schüler, Auszubildende, Anwärter (QE1 und QE 2) „Bufdis und  

FSJ`ler allerdings keine Studenten   ohne Altersbegrenzung 
 

- Regelung in der Schulwegkostenfreiheit zur nächstgelegenen Schule soll wie bisher 
über den Schülermonatskartenpreis erfolgen 

 
- Ausgleichszahlungen nach PBefG werden gedeckelt 

 
Auf Grundlage dieser Rahmenbedingungen hat der VVM eine erste Prognoseberechnung für 
die Einnahmenausfälle der Verkehrsunternehmen im Gesamtverbund erstellt. 
 
Der VVM geht von folgender Kalkulation aus. 
 
Einnahmenausfälle im VVM:    10    Mio. € 
- Förderung Freistaat Bayern 2/3     6,7 Mio. € 
 
= Eigenanteil der Aufgabenträger:     3,3 Mio. € 
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Berücksichtigungen der Auswirkungen in der Schulwegkostenfreiheit 
 
Verringerung Aufwand:       4,8 Mio. € 
- Wegfall FAG-Förderung:       3,2 Mio. € 
 
= Einsparung bei den Aufgabenträgern:     1,6 Mio. € 
 
Es ist schwer zu schätzen wie hoch der Anteil für den Landkreis Würzburg an der Summe 
ist. Wir gehen von einer Größenordnung von ca. 1,2 – 1,3 Mio. € (= Belastung ÖPNV-
Ergebnis) aus. Bei Gegenrechnung der Einsparungen in der Schulwegkostenfreiheit redu-
ziert sich die Haushaltsbelastung auf netto ca. 600.000 € – 700.000 € 
 
Derzeit ungeklärt sind folgende Fragen/Probleme: 
 

- Wie erfolgt eine Preisfortschreibung bzw. wer gleicht eine unterlassene Preiserhö-
hung an die Unternehmen aus 

 
- Förderung durch den Freistaat Bayern steht unter Vorbehalt der Haushaltsmittelbe-

reitstellung 
 

- Wie sieht die Deckelung der 45a-Mittel konkret im Verbund aus 
 
 
Für die angestrebte Umsetzung zum August 2020 ist es notwendig alle relevanten Vereinba-
rungen mit den Beteiligten (Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen) bis zum 15.03.2020 
unterschriftsreif fertigzustellen. Hierfür ist auch erforderlich, dass der Landkreis Würzburg, 
als ein Aufgabenträger von vier im Verbund, beschließt, dass 365 €-Ticket für die Schüler 
und Auszubildenden im Verbund einzuführen und dementsprechend auch den Eigenanteil an 
den Einnahmenausfällen an den VVM zu leisten. (Schätzung wird von WVI gutachterlich er-
mittelt und aufgabenträgerscharf ausgewiesen) 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag stimmt der Einführung des 365 €-Tickets für Schüler + Auszubildende im VVM 
ab August 2020 zu. Die entstehenden Einnahmenausfälle werden unter Beteiligung der För-
derung vom Freistaat Bayern dem VVM ausgeglichen. Die endgültige Umsetzung steht unter 
dem Vorbehalt, dass alle Aufgabenträger im Tarifgebiet des VVM zustimmen. 
 
 
 
Debatte: 
 
Prof. Dr. Schraml erläutert des Sachverhalt. 
 
Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
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Beschluss: 
 
Der Kreistag stimmt der Einführung des 365 €-Tickets für Schüler + Auszubildende im VVM 
ab August 2020 zu. Die entstehenden Einnahmenausfälle werden unter Beteiligung der För-
derung vom Freistaat Bayern dem VVM ausgeglichen. Die endgültige Umsetzung steht unter 
dem Vorbehalt, dass alle Aufgabenträger im Tarifgebiet des VVM zustimmen. 
 
 
 
 
Ergebnis: einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr.: KT/2019.12.09/Ö-4 
 
Zur weiteren Veranlassung an KU 
 
Zur Kenntnis an ZB, S 
 
 
 
 
 Münch  Nuß 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: KU/083/2019 

 Termin TOP 5 

Kreistag 09.12.2019 öffentlich 

   

Fachbereich: Kommunalunternehmen (KU)  

 
Betreff: 

Bericht Abfallwirtschaft 
 

 
 
Sachverhalt: 
 
Ein Sachvortrag erfolgt in der Sitzung durch den Vorstand des Kommunalunternehmens, 
Herrn Prof. Dr. Schraml (s. Power-Point-Präsentation). 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis: zur Kenntnis genommen  
 
Beschluss-Nr.:  
 
Zur weiteren Veranlassung an KU 
 
Zur Kenntnis an  
 
 
 
 
 Münch  Nuß 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
 



   

Sitzung des Kreistages vom 09.12.2019 

 

  Vorlage: ZB/024/2019 

 Termin TOP 6 

Kreistag 09.12.2019 öffentlich 

   

Fachbereich: Zentraler Steuerungs- und Service-Bereich (ZB)  

 
Betreff: 

Offenstehender Verlustausgleich an das Kommunalunternehmen für die Alten-
heim gGmbH aus dem Jahr 2012 
 

 
 
Sachverhalt: 
 
Beim Kommunalunternehmen steht seit dem Jahr 2012 noch ein Verlustausgleich in Höhe 
von 398.815,31 € aus dem Altenheimbereich offen. 

Mit einem aus dem Verkauf von Miravilla verbliebenen Überschuss in Höhe von 803.709,12 
€ sollten nach dem Willen des Aufsichtsrates die Anlaufverluste der Seniorenzentren Esten-
feld, Eibelstadt und Kürnach ausgeglichen werden. Aus diesem Grunde wurde dieser Betrag 
den Senioreneinrichtungen des Landkreises zur Verfügung gestellt. Auch wenn dieser Be-
trag in zwei Jahresraten im Dezember 2012 mit 403.709,12 € und im Januar 2013 mit 
400.000,00 € jeweils mit der Inbetriebnahme der jeweiligen Einrichtung ausgezahlt wurde, 
vertrat die Finanzverwaltung die Auffassung, dass der Sachverhalt nur im Gesamten beurteilt 
werden könne. Es wurde deshalb bei der Ermittlung des Verlustausgleiches 2013 im Jahr 
2014 eine Vergleichsberechnung durchgeführt. Wenn im Dezember 2012 die zu diesem 
Zeitpunkt schon vorhandenen Überschüsse den Senioreneinrichtungen in einer Summe gut-
gebracht worden wären, hätte sich folgende Berechnung ergeben:  

Jahresüberschuss 2012: 1.164,69 € 
Jahresüberschuss 2013:  79.698,16 € 
Gewinnvortrag 2013: 80.862,85 € 

Tatsächlich bestand zum Ende des Jahres 2013 unter Berücksichtigung des Verlustausglei-
ches ein Gewinnvortrag von 479.698,16 €. 

Ein weiterer Ausgleich durch den Landkreis wurde deshalb nicht geleistet. Es wurde empfoh-
len, den bestehenden Verlustvortrag beim Kommunalunternehmen durch eine Rückzahlung 
der Senioreneinrichtungen auszugleichen. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat dieser Vorgehensweise ausdrücklich zugestimmt. 

Eine Rückzahlung der Senioreneinrichtungen ist nicht erfolgt, so dass der Betrag in Höhe 
von 398.815,31 € noch offen steht.  

Vom Kommunalunternehmen wird die Auffassung vertreten, dass die Aufteilung zurecht er-
folgt ist, weil entgegen der ursprünglichen Planung die Seniorenzentren unterschiedlich in 
Betrieb gingen. 

Unabhängig davon ist nach § 14 Abs. 2 der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) 
ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag aus Haushaltsmitteln der Ge-
meinde (des Landkreises) auszugleichen, wenn er nicht durch Abbuchung von den Rückla-
gen ausgeglichen werden kann.  
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Rücklagen sind hierfür nicht vorhanden. Bei einer Rückbuchung durch die Senioreneinrich-
tungen gGmbH würde dies zwei Drittel des bestehenden Gewinnvortrages aufzehren, so 
dass in Zukunft anfallende Verluste, welche ansonsten durch den Gewinnvortrag abgedeckt 
werden, früher vom Landkreis auszugleichen wären.  

Um die Angelegenheit abzuschließen, wurde deshalb dem Kreisausschuss vorgeschlagen, 
den offenstehenden Verlustausgleich in diesem Jahr auszugleichen. Haushaltsmittel hierfür 
sind vorhanden. Der Kreisausschuss hat dem Vorschlag der Verwaltung in seiner Sitzung 
am 16.09.2019 zugestimmt. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 30.09.2019 mit dem Sach-
verhalt befasst und die Auffassung vertreten, dass eine Befassung des Kreistages mit dem 
Sachverhalt erforderlich ist. Mit Beschluss vom 15.06.2015 hat der Rechnungsprüfungsaus-
schuss die vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am 23.09.2013 beschlossene Verlustaus-
gleichszahlung an das Kommunalunternehmen befürwortet. Darin war der jetzt zur Auszah-
lung vorgeschlagene Betrag nicht enthalten. Nachdem der Kreisausschuss diesem Be-
schluss des Rechnungsprüfungsausschusses bei unveränderter Sachlage nicht gefolgt ist, 
wird eine Beratung im Kreistag für erforderlich gehalten. 

Aus diesem Grund wird der Sachverhalt vorgelegt. Aus Sicht der Verwaltung ergibt sich auch 
nach Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss keine Änderung der schon im Kreisaus-
schuss vorgetragenen Auffassung.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis. 
 
Er stimmt der Erstattung des noch offen stehenden Verlustausgleiches aus dem Jahr 2012 in 
Höhe von 398.815,31 € zu. 
 
 
 
Debatte: 
 
Ltd. Verwaltungsdirektor Künzig erläutert des Sachverhalt. 
 
Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
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Beschluss: 
 
Der Kreistag nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis. 
 
Er stimmt der Erstattung des noch offen stehenden Verlustausgleiches aus dem Jahr 2012 in 
Höhe von 398.815,31 € zu. 
 
 
 
 
Ergebnis: mehrheitlich beschlossen Ja: 57  Nein: 3  Anwesend: 60   
 
Beschluss-Nr.: KT/2019.12.09/Ö-6 
 
Zur weiteren Veranlassung an ZB, ZFB 2,  
 
Zur Kenntnis an KrPA 
 
 
 
 
 Münch  Nuß 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: ZB/030/2019 

 Termin TOP 7 

Kreistag 09.12.2019 öffentlich 

   

Fachbereich: Zentraler Steuerungs- und Service-Bereich (ZB)  

 
Betreff: 

Zuschuss des Landkreises an den Flugsportclub Würzburg e.V. zur Beschaf-
fung eines Schleppflugzeuges 
 

 
 
Sachverhalt: 
 
Der Kreistag hat im Rahmen der Haushaltsberatungen am 18.03.2019 mehrheitlich be-
schlossen, dass dem Flugsportclub Würzburg e.V. für die Beschaffung eines neuen Schlepp-
flugzeuges ein Zuschuss von 10.000 € als freiwillige Leistung gewährt wird. Mit dem neuen 
Schleppflugzeug soll die Lärmbelastung der Bewohner der Maintalgemeinen nördlich von 
Würzburg reduziert werden. Der Beschluss wurde unter dem Vorbehalt gefasst, dass der 
Markt Zell a. Main die Anschaffung ebenfalls finanziell unterstützt. 
 

Mit Schreiben vom 6.5.2019 hat jedoch der Markt Zell a. Main mitgeteilt, dass der Marktge-
meinderat eine Kostenbeteiligung abgelehnt hat. Nachdem die Voraussetzungen für einen 
Zuschuss des Landkreises somit nicht vorliegen, kann keine Gewährung erfolgen. 
 
Zwischenzeitlich hat sich eine Initiative Zeller Bürger gebildet, welche versuchen will, den 
Kostenanteil des Marktes durch Beteiligung von Bürgern zu ersetzen. Allerdings nur unter 
der Voraussetzung, dass der Landkreis dann seine Kostenbeteiligung leistet.  
 
Im Juli fand eine Besprechung der Fraktionsvorsitzenden statt, in welcher der Sachverhalt 
kontrovers diskutiert wurde. Seitdem haben sich keine neuen Aspekte ergeben. 
 
In Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge vom Juli wird deshalb vorgeschlagen, eine 
Kostenbeteiligung des Landkreises zuzusagen, wenn der Kostenanteil des Marktes Zell am 
Main in Höhe von 2.500 € durch Bürger eingebracht wird. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis. Er ändert seinen Beschluss vom 
18.03.2019 dahingehend, dass der Kostenanteil des Marktes Zell a. Main auch durch Dritte 
eingebracht werden kann. Nachdem zu erwarten ist, dass eine Auszahlung im Jahr 2019 
nicht mehr erfolgen wird, wird die Verwaltung beauftragt, den Zuschuss in Höhe von 10.000 
€ in den Haushalt 2020 als freiwillige Leistung aufzunehmen. 
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Debatte: 
 
Kreisrat Kinzkofer stellt den Antrag zur Geschäftsordnung dem Vorsitzenden des Flug-
sportclubs Würzburg e.V. ein Rederecht einzuräumen. Dies wird seitens des Gremiums zu-
nächst nicht gewünscht. 
 
Stellv. Landrätin Haupt-Kreutzer (SPD) weist darauf hin, dass das Thema bereits im 
Kreisausschuss zu einer kontroversen Diskussion geführt habe. Sie weist darauf hin, dass 
auch der Flugsportclub, wie jeder andere Verein, die Jugendarbeit fördert. Auch führe der 
Flugsportverein Projekttage durch für Schulklassen, Kindergärten, Ferienprogramme und 
Projekte für behinderte Menschen, so dass die Arbeit des Vereins auch im Ganzen gesehen 
sollte. 
Die Zustimmung im Kreistag erfolgte unter der Prämisse, den Bürgerinnen und Bürgern von 
Unterdürrbach bis Veitshöchheim, Margetshöchheim, Zell und auch der Stadt Würzburg eine 
Minderung der Lärmbelastung zu verschaffen. Dies sei primärer Punkt der Beschlussfassung 
gewesen.  
Sie teilt mit, dass die Initiative zum Lärmschutz bereits seit längerer Zeit in den Gemeinden 
gebe. Es handele sich demnach nicht um ein neues Problem. Sie fand es bedauerlich, dass 
es im Gemeinderat des Marktes Zell keine Mehrheit zur Unterstützung des Antrages gege-
ben habe. Dennoch bittet sie im Sinne der Bürgerinnen und Bürger der genannten Gemein-
den und der Stadt Würzburg - die dadurch eine Lärmentlastung erfahren würden - dem An-
trag zuzustimmen. 
 
Kreisrat Kuhl (FDP) äußert sich, dass er zwar dafür sei, die Umweltbelastungen für die Bür-
gerinnen und Bürger des Landkreises Würzburg – wozu auch die Lärmbelastung gehöre - 
möglichst gering zu halten, eine finanzielle Unterstützung eines finanziell gutgestellten Ver-
eins könne er jedoch nicht befürworten.  
Er weist darauf hin, dass der Flugsportclub bereits ein baugleiches Flugzeug habe, dass zum 
Schleppen geeignet sei, jedoch über keine Schleppvorrichtung verfüge. Diese Schleppvor-
richtung könnte jedoch für ca. 8000 Euro nachgerüstet werden. Er betont, dass er einer Um-
rüstung zustimmen könne, unter der Voraussetzung, dass das Prozedere Stadt – Land ent-
sprechend gehandhabt werde. Einem Kauf oder einem Zuschuss von 10.000 Euro werde er 
nicht zustimmen, zumal es sich hierbei nicht einmal um einen Breitensport handele bzw. 
nicht einmal um eine anerkannte Sportart, die einer besonderen öffentlichen Förderung be-
darf.  
 
Fraktionsvorsitzender Ländern, MdL (CSU) äußert sich an Herrn Kuhl gewandt zu dessen 
Ausführungen und übt Kritik, dass er diese Informationen bereits in der Sitzung des Kreis-
ausschusses hätte vorbringen sollen, in der der Zuschuss beschlossen worden sei.  
Er weist darauf hin, dass es heute darum gehe, inwieweit der von privaten Bürgerinnen und 
Bürgern aufgebrachte Betrag als Kostenanteil des Marktes Zell gewertet werden könne, da 
als Voraussetzung für eine Bezuschussung durch den Landkreises Würzburg die finanzielle 
Beteiligung durch den Markt Zell vorliegen müsse.  
 
Kreisrat Müller (Bündnis 90/Die Grünen) teilt mit, dass die Kreistagsfraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen sich gegen den Beschlussvorschlag aussprechen werden, da eine Vorausset-
zung für eine Bezuschussung durch den Landkreises Würzburg die Kostenbeteiligung des 
Marktes Zell sei. Nachdem die Gemeinde Zell jedoch eine Kostenbeteiligung angelehnt ha-
be, liegen die Voraussetzungen für einen Zuschuss durch den Landkreis nicht vor.  
Er vertritt die Auffassung, dass auch die Aufbringung des geforderten Kostenanteils durch 
Dritte – im vorliegenden Fall von privaten Spendern - abzulehnen sei.  
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Fraktionsvorsitzender Fiederling (UWG-FW) teilt mit, dass seine Faktion dem Antrag nicht 
zustimmen werde. Er befürchtet, dass sonst ein „weiteres Fass“ aufgemacht werde, bei dem 
nicht abzusehen sei, wo dies bei den freiwilligen Leistungen hinführe. Deshalb sollte man bei 
der Haltung vom letzten Mal bleiben. Der Beschluss steht, die Voraussetzung für einen Zu-
schuss seien nicht erfüllt, deshalb erfolge keine Zustimmung. 
 
 
Landrat Nuß nimmt Bezug auf den zu Beginn der Diskussion gestellten Antrag von Kreisrat 
Kinzkofer zur Geschäftsordnung, dem Vorsitzenden des Flugsportclubs e.V. ein Rederecht 
einzuräumen. Er stellt diesen Antrag zur Geschäftsordnung zur Abstimmung.  
 
 
Abstimmergebnis:  einstimmig 
 
 
 
Der Vorsitzende des Flugsportclubs Würzburg e.V. gibt zunächst einen kurzen Einblick in 
den Verein und die Hintergründe zu dem Antrag. Er weist darauf hin, dass der Verein derzeit 
über eine flugfunktionsfähige Lösung zum Schleppen mit dem bestmöglichen Lärmschutz 
habe. Er erklärt, dass die Stadt Würzburg den Verein gebeten habe, den Fluglärm weiter zu 
reduzieren, deshalb habe der Verein zunächst überlegt, eine Winde aufzustellen, mit dem 
Ergebnis, dass diese Lösung zu teuer käme. Des Weiteren habe es eine Gesetzesänderung 
gegeben. Er teilt mit, dass das alte Ultraleichtflugzeug zum Schleppen zu gefährlich sei. Auf-
grund der Gesetzesänderung sei es nun jedoch erlaubt, ein schwereres Flugzeug zu neh-
men (bis zu 600 kg). Die Praxis habe jedoch gezeigt, dass das Schleppen mit dem neuen 
Ultraleichtflugzeug um die Hälfte leiser wäre, allerdings könne dies nur neu erworben wer-
den. Die Kosten für einen Neukauf seien jedoch alleine für den Verein nicht tragbar. Er äu-
ßert sich, dass es dem Verein nicht darum gehe, sich ein Schleppflugzeug finanzieren zu 
lassen, sondern das bereits vorhandene durch ein moderneres Flugzeug zu ersetzen, wel-
ches nur die Hälfte des Lärmes ausstößt.  
 
Kreisrat Wesselowsky (SPD) weist darauf hin, dass der Rettungshubschrauber aus Och-
senfurt sowie Hubschrauber der Bundespolizei nach längeren Einsätzen auf dem Flugplatz 
am Schenkenturm betankt werden.  
 
Diese Aussage wird von dem Vorsitzender des Flugsportclubs Würzburg e.V. bestätigt. 
Er teilt mit, dass der Flugplatz Würzburg ein strategischer Standort in Unterfranken sei.  
 
Kreisrat Kuhl (FDP) hinterfragt nochmals den Unterschied zwischen dem vorhandenen 
Schleppflugzeug und dem neuen Schleppflugzeug. 
 
Der Vorsitzende des Flugsportclubs erläutert, dass das jetzige Schleppflugzeug im Prinzip 
den Flugplatz zweimal anfliegen und landen müsse, da das Seil abgeworfen werde. Bei dem 
neuen Schleppflugzeug sei dies anders, hier könne das Seil noch in der Luft eingezogen 
werden, was nur eine Landung notwendig mache.  
 
Fraktionsvorsitzender Wolfshörndl (SPD) könne die ganze Diskussion nicht verstehen. Es 
gehe um einen Betrag von 10.000 Euro, um die Lärmbelästigung in einer relativ großen Re-
gion - Stadt und Landkreis Würzburg - zu reduzieren. Seit Jahren werden Klimmzüge und 
Veranstaltungen gemacht, um Verbesserung für die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Er 
könne deshalb nicht nachvollziehen, weshalb man jetzt ein komplett bestehendes Finanzie-
rungskonzept aus diesen Gründen „zerschießen“ möchte.  
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Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, stellt Landrat Nuß den vorliegenden 
Beschlussvorschlag zu Abstimmung. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Kreistag nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis. Er ändert seinen Beschluss vom 
18.03.2019 dahingehend, dass der Kostenanteil des Marktes Zell a. Main auch durch Dritte 
eingebracht werden kann. Nachdem zu erwarten ist, dass eine Auszahlung im Jahr 2019 
nicht mehr erfolgen wird, wird die Verwaltung beauftragt, den Zuschuss in Höhe von 10.000 
€ in den Haushalt 2020 als freiwillige Leistung aufzunehmen. 
 
 
 
Ergebnis: mehrheitlich beschlossen Ja: 38  Nein: 22  Anwesend: 60   
 
Beschluss-Nr.: KT/2019.12.09/Ö-7 
 
Zur weiteren Veranlassung an ZB, ZFB 2 
 
Zur Kenntnis an KrPA 
 
 
 
 
 Münch  Nuß 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: ZFB 2/263/2019 

 Termin TOP 8 

Kreistag 09.12.2019 öffentlich 

   

Fachbereich: Finanzen, Controlling/Kasse (ZFB 2)  

 
Betreff: 

Änderung der Richtlinie des Landkreises Würzburg zur Förderung von Radwe-
gen 
 
Anlage/n:  
Richtlinie des Landkreises Würzburg zur Förderung von Radwegen 

 
 
 
Sachverhalt: 
 
Vom Landkreis Würzburg wurden in den vergangenen Jahren Investitionen in Höhe von ca. 
3,1 Millionen Euro in das Radwegenetz auf einem Streckennetz von ca. 59 Kilometern ge-
leistet. 
 
Einerseits wurden Förderungen für den Ausbau des Radwegenetzes gewährt und anderer-
seits auch Generalinstandsetzungen von den Radwegen der Gemeinden des Landkreises 
Würzburg bezuschusst. 
 
Grundlage hierfür war die Richtlinie des Landkreises Würzburg zur Förderung von Radwe-
gen vom 17.02.2009, welche mit Wirkung vom 01.01.2009 in Kraft getreten ist. 
 
Aufgrund der zwischenzeitlich gewonnenen praktischen Erfahrung bei der Umsetzung der 
Richtlinie schlägt die Verwaltung folgende Änderungen vor. 
 
Im Vergleich zur Richtlinie vom 17.02.2009 ist eine Änderung der Abrufungsfrist der Zuwen-
dung von zwei auf vier Jahre beabsichtigt (Nr. 5.3 der Richtlinie). Grund hierfür ist, dass sich 
bei den Gemeinden teilweise nur zeitverzögert Baufirmen für die Durchführung der Maß-
nahmen finden lassen und auch die Erstellung der Schlussrechnung durch die ausführende 
Baufirma teilweise nicht zeitnah erfolgen kann. 
 
Desweitern wurde die Regelung in Nr. 4.2 und Nr. 4.4 der Richtlinie zusammengefasst und in 
Nr. 4.5 klargestellt, dass über Abweichungen von diesen Richtlinien der Umwelt- und Bau-
ausschuss entscheidet. 
 
Zudem wurde die vergaberechtliche Vorschrift in Nr. 2.6 der Richtlinie präzisiert und zur bes-
seren Lesbarkeit der Abkürzung des Gesetzes die Gesetzesbezeichnung vorangestellt (Nr. 
6.2 und Nr. 7 der Richtlinie). 
 
Der Kreisausschuss hat in der Sitzung vom 18.11.2019 dem Kreistag empfohlen, die Richtli-
nie des Landkreises Würzburg zur Förderung von Radwegen in der vorliegenden Fassung 
zu beschließen. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag beschließt die Richtlinie des Landkreises Würzburg zur Förderung von Radwe-
gen in der vorliegenden Fassung. Die Richtlinie des Landkreises Würzburg vom 17.02.2009 
tritt mit Inkrafttreten der neuen Richtlinie außer Kraft. 
 
 
Debatte: 
 
Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Kreistag beschließt die Richtlinie des Landkreises Würzburg zur Förderung von Radwe-
gen in der vorliegenden Fassung. Die Richtlinie des Landkreises Würzburg vom 17.02.2009 
tritt mit Inkrafttreten der neuen Richtlinie außer Kraft. 
 
 
 
Ergebnis: mehrheitlich beschlossen Ja: 58  Nein: 3  Anwesend: 61   
 
Beschluss-Nr.: KT/2019.12.09/Ö-8 
 
Zur weiteren Veranlassung an ZB, ZFB 2 
 
Zur Kenntnis an KrPA 
 
 
 
 
 Münch  Nuß 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: ZFB 2/264/2019 

 Termin TOP 9 

Kreistag 09.12.2019 öffentlich 

   

Fachbereich: Finanzen, Controlling/Kasse (ZFB 2)  

 
Betreff: 

Rimpar; Rad- und Wirtschaftswege zwischen Maidbronn-Mühlhausen und 
Gramschatz-Einsiedel 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Markt Rimpar hat eine Sanierung und Instandsetzung von einem Rad- und Wirtschafts-
weg zwischen Maidbronn-Mühlhausen sowie eines weiteren Weges zwischen Gramschatz-
Einsiedel durchgeführt. 
 
Bei dem Teilstück zwischen Maidbronn und Mühlhausen handelt es sich um eine Weglänge 
von 925 Meter und beim Teilstück zwischen Gramschatz und Einsiedel um eine Weglänge 
von 575 Meter. 
 
Der Markt Rimpar hat mit Schreiben vom 13.02.2014 das Landratsamt von der geplanten 
Baumaßnahme informiert und mitgeteilt weitere Förderunterlagen für diese Baumaßnahmen 
nachzureichen. Eine Einreichung entsprechender Unterlagen ist jedoch unterblieben.  
 
Mit Schreiben vom 04.06.2019 wurde vom Markt Rimpar der Prüfvermerk des Amtes für 
ländliche Entwicklung Unterfrankens für diese Maßnahmen eingereicht, aus welchem die 
Fertigstellung dieser beiden Vorhaben hervorgeht. Im Anschluss dessen ist ein Austausch 
mit der Marktgemeinde sowie die Einreichung der notwendigen Antragsunterlagen erfolgt. 
 
Bei diesen beiden Bauvorhaben handelt es sich um bereits abgeschlossene Maßnahmen, 
was grundsätzlich eine fehlende Förderfähigkeit gemäß der Richtlinie des Landkreises 
Würzburg zur Förderung von Radwegen nach sich zieht. 
 
Der Markt Rimpar hat mit Schreiben vom 18.07.2019 eine Abweichung von der Förderrichtli-
nie gemäß Nr. 4.4 beantragt. Die Zuständigkeit für eine Abweichung liegt beim Umwelt- und 
Bauausschuss. 
 
In Nr. 4.2 der Richtlinie wird jedoch geregelt, dass Zuwendungen für bereits abgeschlossene 
Maßnahmen oder begonnene Maßnahmen nicht mehr bewilligt werden. Über Ausnahmen in 
besonderen Härtefällen entscheidet der Umwelt- und Bauausschuss; dies stellt die spezielle-
re Regelung in diesem Fall dar. 
 
Als Begründung wurde vom Markt Rimpar die damals vorliegende Personalsituation in der 
dortigen Kämmerei vorgebracht. Es lag in diesem Bereich eine sehr langwierige Erkrankung 
des für Förderungen zuständigen Mitarbeiters vor und aufgrund dessen ist eine Überwa-
chung eines Zuwendungsbescheides bzw. die Vorlage des Verwendungsnachweises nicht 
erfolgt. Desweitern ist dieser Bereich zeitweise lediglich mit einer Person besetzt gewesen, 
da zwei Mitarbeiter in Ruhestand versetzt wurden und eine weitere sich in Erziehungsurlaub 
befand. 
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Die vom Markt Rimpar vorgetragenen Argumente stellen nach Rechtsmeinung des Kreis-
rechnungsprüfungsamtes keinen besonderen Härtefall dar. Aus diesem Grund ist eine Ent-
scheidung gemäß der Richtlinie vom 17.02.2009 durch den Umwelt- und Bauausschuss 
nicht möglich. 
 
Der Grund dieser Generalinstandsetzung lag an der starken Beschädigung der vorhandenen 
Wege und des zu diesem Zeitpunkt vorliegenden unzureichenden Ausbaus. Durch den Aus-
bau und die Erneuerung der beiden Wege sollte das Radverkehrs- und Wanderwegenetz 
sinnvoll ergänzt werden. 
 
Bei beiden Wegen liegen kombinierte Rad- und Wirtschaftswege vor, bei denen die Wegbrei-
te jeweils 3,0 Meter mit beiderseitigen 0,5 Meter breiten befahrbaren Seitenstreifen beträgt. 
Eine Förderung dieser Maßnahmen ist zudem sowohl vom Amt für ländliche Entwicklung 
Unterfranken als auch vom Zweckverband Naherholung erfolgt. 
 
Durch die Förderung des Zweckverbandes Naherholung wurde die überörtliche Bedeutung 
dieser Maßnahmen von deren Seite anerkannt. 
 
Das 925 Meter lange Teilstück beginnt auf Höhe des teichwirtschaftlichen Beispielbetriebes 
des Bezirks Unterfranken und führt entlang des Waldrandes bis zur Gemarkungsgrenze 
nach Mühlhausen. Die zuwendungsfähigen Kosten liegen bei dieser Maßnahme in Höhe von 
166.917,07 € vor, was einer Zuwendung in Höhe von 58.420,97 € entspräche. 
 
Das 575 Meter lange Teilstück beginnt am Ortsrand von Gramschatz und führt in südlicher 
Richtung bis zum Waldrand. Zuwendungsfähige Kosten liegen bei dieser Maßnahme in Hö-
he von 152.389,13 € vor, was einer Zuwendung in Höhe von 53.336,20 € entspräche. 
 
Vom Landkreis Würzburg ist grundsätzlich eine Förderung in Höhe von maximal 35 % der 
zuwendungsfähigen Kosten möglich. Insgesamt würde dies somit einer Förderung für beide 
Maßnahmen in Höhe von 111.757,17 € entsprechen. 
 
Von Seiten der Marktgemeinde ist gemäß den Richtlinien zur Radwegeförderung eine Ei-
genbeteiligung an den zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 10 % zu leisten, die Eigen-
beteiligung in Höhe von 10 % stellt auch eine Bedingung des Amtes für ländliche Entwick-
lung Unterfrankens dar.  
 
Von Seiten des Zweckverbandes Naherholung steht derzeit jedoch noch nicht die genaue 
Höhe der Förderung fest, eine entsprechende Beschlussfassung erfolgt auf deren Verbands-
versammlung im November 2019. Die Höhe der etwaigen Förderung kann daher aktuell 
noch nicht konkret bestimmt werden, da dem Zweckverband noch nicht die fiktiven Kosten 
für die dort zuwendungsfähige Wegbreite vorgelegt wurden. 
 
Aus diesem Grund würde - bei einer Förderzusage des Landkreises Würzburg - vorerst nicht 
die komplett mögliche Höchstforderung gezahlt werden, sondern lediglich ein Abschlag. 
Nach feststehender tatsächlicher Förderung durch den Zweckverband Naherholung würde 
der Betrag nachgezahlt werden, bei welchem die Einhaltung der Mindesteigenbeteiligung 
des Marktes Rimpar gegeben ist. 
 
Aus Sicht der Verwaltung wäre die Förderfähigkeit dieser Maßnahme bei einer rechtzeitigen 
Beantragung gegeben gewesen, da es sich um Radwege von überörtlicher Bedeutung han-
delt.  
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Der Kreisausschuss hat in der Sitzung vom 18.11.2019 dem Kreistag eine Abweichung von 
der Richtlinie des Landkreises Würzburg zur Förderung von Radwegen vom 17.02.2009 
empfohlen und dem Markt Rimpar eine Förderung des Radwegebaus in Höhe von bis zu 
111.757,17 € zu gewähren. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag beschließt eine Abweichung von der Richtlinie des Landkreises Würzburg zur 
Förderung von Radwegen vom 17.02.2009 und dem Markt Rimpar eine Förderung des 
Radwegebaus in Höhe von bis zu 111.757,17 € zu gewähren. 
 
 
Debatte: 
 
Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Kreistag beschließt eine Abweichung von der Richtlinie des Landkreises Würzburg zur 
Förderung von Radwegen vom 17.02.2009 und dem Markt Rimpar eine Förderung des 
Radwegebaus in Höhe von bis zu 111.757,17 € zu gewähren. 
 
 
 
Ergebnis: mehrheitlich beschlossen Ja: 57  Nein: 4  Anwesend: 61   
 
Beschluss-Nr.: KT/2019.12.09/Ö-9 
 
Zur weiteren Veranlassung an ZB, ZFB 2 
 
Zur Kenntnis an KrPA, ZVErWa 
 
 
 
 
 Münch  Nuß 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
 



   

Sitzung des Kreistages vom 09.12.2019 

 

  Vorlage: SFB 4/082/2019 

 Termin TOP 10 

Kreistag 09.12.2019 öffentlich 

   

Fachbereich: Kreisentwicklung einschl. Beteiligungsmanagement  
(SFB 4) 

 

 
Betreff: 

Beteiligungsbericht 2018 
 
Anlage/n: Beteiligungsbericht 2018 

 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Das Beteiligungsmanagement des Landkreises Würzburg wird seit 01.04.2015 für die unmit-
telbaren GmbH-Beteiligungen, den so genannten Beteiligungen in privater Rechtsform, 
vom Stabsstellenfachbereich Kreisentwicklung (SFB 4) wahrgenommen. 
 
Die Betätigungsprüfungen obliegen weiterhin dem Kreisrechnungsprüfungsamt. 
 
Neben der Beteiligungsverwaltung und der Beteiligungssteuerung (-controlling) wird vom 
SFB 4 die Mandatsträgerbetreuung als eine der wichtigsten Aufgabe übernommen.  
 
 
Die weiteren Beteiligungen werden nach dem Geschäftsverteilungsplan des Landratsamtes 
Würzburg (Stand: 01.08.2019) wie folgt betreut: 
 
Die Koordination der Zusammenarbeit mit dem Kommunalunternehmen und das Beteili-
gungsmanagement für das Kommunalunternehmen sind dem Zentralen Steuerungs- und 
Service-Bereich zugeordnet. 
 
Für Beteiligungen an Zweckverbände wurde dem Zentralen Fachbereich Finanzen und 
Controlling/Kasse folgende Aufgabe übertragen: 

Formelle (keine inhaltliche) Abwicklung der Beteiligungen des Landkreises am 
- Zweckverband Abfallwirtschaft Raum Würzburg 
- Zweckverband Berufsschule Kitzingen-Ochsenfurt 
- Zweckverband Erholungs- und Wandergebiet Würzburg 
- Zweckverband Fernwasserversorgung Franken (FWF) 
- Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain (FWM) 
- Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Würzburg (ZRF) 
 
 
Grundlage für den Aufbau des Beteiligungsmanagements sind die kommunalrechtlichen 
Vorgaben und Hinweise/Anregungen des Bayerischen Staatsministeriums des Innern der 
Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) und des Bayerischen 
Kommunalen Prüfungsverbands (BKPV).  
 
 



   

Sitzung des Kreistages vom 09.12.2019 

Die Beteiligungsverwaltung hat neben der Überwachung von formalen Kriterien insbesonde-
re die Aufgabe, jährlich einen Beteiligungsbericht zu erstellen.  
 
In Art. 82 Abs. 3 LkrO wird dies auch ausdrücklich gefordert. Demnach hat der Landkreis 
jährlich einen Bericht über seine Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des 
Privatrechts zu erstellen, wenn ihm mindestens der zwanzigste Teil (mindestens 5 %) der 
Anteile eines Unternehmens gehört. Der Beteiligungsbericht soll auch die mittelbaren kom-
munalen Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen enthalten. Demzufolge wurde auch 
das Kommunalunternehmen mit seinen Beteiligungen aufgenommen. Der Bericht 2018 ent-
hält zusätzlich Grundinformationen zur Mitgliedschaft in Zweckverbänden und den geleiste-
ten Umlagezahlungen. 
 
Der Bericht enthält Angaben über den öffentlichen Zweck, die Beteiligungsverhältnisse, 
die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft, die Bezüge der einzelnen Mitglie-
der des geschäftsführenden Unternehmensorgans, die Ertragslage und die Kreditauf-
nahme. Der Bericht ist dem Kreistag vorzulegen und frei zur öffentlichen Einsichtnah-
me. 
 
Die von den Gesellschaften übermittelten Angaben wurden vom Beteiligungsmanage-
ment (SFB 4) zum anliegenden Beteiligungsbericht 2018 zusammengestellt.  
 
Zur Erläuterung der weiteren Beteiligungen ist im Bericht eine Gesamtübersicht inklusi-
ve aller Zweckverbände und Stiftungen aufgenommen. Die nachrichtliche Information 
zu Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden dient zur Vervollständigung der Anga-
ben. 
 
 
Der Kreisausschuss hat in seiner nächsten Sitzung am 18.11.2019 vom Beteiligungsbericht 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag nimmt Kenntnis vom Beteiligungsbericht 2018. 
 
 
 
Debatte: 
 
Ein Sachvortrag wird nicht gewünscht. 
Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
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Beschluss: 
 
Der Kreistag nimmt Kenntnis vom Beteiligungsbericht 2018. 
 
 
 
 
 
Ergebnis: einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr.: KT/2019.12.09/Ö-10 
 
Zur weiteren Veranlassung an SFB 4 
 
Zur Kenntnis an S, KrPA 
 
 
 
 
 Münch  Nuß 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: GB 3/053/2019 

 Termin TOP 11 

Kreistag 09.12.2019 öffentlich 

   

Fachbereich: Geschäftsbereich 3  

 
Betreff: 

Abschluss einer Zweckvereinbarung über die gemeinsame Ausschreibung und 
Vergabe der Insolvenz- und Schuldnerberatung für betroffene Menschen in 
Stadt und Landkreis Würzburg 
 
Anlage/n: 1 Zweckvereinbarung 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Zum 01.Januar 2019 wurde die staatliche Insolvenzberatung auf die Landkreise und kreis-
freien Städte delegiert (Art. 113 Abs.1 AGSG – Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze). 
Somit ist neben der Schuldnerberatung seit diesem Zeitpunkt auch die Insolvenzberatung 
durch die Landkreise und kreisfreien Städte sicherzustellen. 
 
Da das Auftragsvolumen für die Dienstleistung Schuldner- und Insolvenzberatung den 
Schwellenwert für eine europaweite Vergabe überschreitet (Art. 4 d RL 2014/24/EU), soll 
diese im Jahr 2020 für den Zeitraum ab 01.Januar 2021 ausgeschrieben und vergeben wer-
den. 
 
Um Synergieeffekte nutzen zu können und eine stadtgrenzüberschreibende Bereitstellung 
der Schuldner- und Insolvenzberatung gewährleisten zu können, möchte die Stadt und der 
Landkreis Würzburg die Dienstleistung gemeinsam ausschreiben und vergeben. 
 
Zur Regelung der gemeinsamen Ausschreibung und Vergabe soll eine, mit der Stadt Würz-
burg abgestimmte, Zweckvereinbarung zwischen Stadt und Landkreis Würzburg geschlos-
sen werden.  
 
Da die Zweckvereinbarung zum Zeitpunkt der Anmeldung dieses Tagesordnungspunktes 
noch nicht final abgestimmt war, wird diese nachgereicht werden. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag nimmt die Ausführung der Verwaltung zur Kenntnis und ermächtigt Herrn Land-
rat Eberhard Nuß, die vorgelegte Zweckvereinbarung zu unterzeichnen. 
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Debatte: 
 
Geschäftsbereichsleiterin Meder (GB 3) erläutert den Sachvortrag. 
 
Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Kreistag nimmt die Ausführung der Verwaltung zur Kenntnis und ermächtigt Herrn Land-
rat Eberhard Nuß, die vorgelegte Zweckvereinbarung zu unterzeichnen. 
 
 
 
Ergebnis: einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr.: KT/2019.12.09/Ö-11 
 
Zur weiteren Veranlassung an GB 3 
 
Zur Kenntnis an 
 
 
 
 
 Münch  Nuß 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: FB 41/044/2019 

 Termin TOP 12 

Kreistag 09.12.2019 öffentlich 

   

Fachbereich: Haushalt und Recht Jobcenter Landkreis Würzburg 
(FB 41) 

 

 
Betreff: 

Änderung der Besetzung des Örtlichen Beirats des Jobcenters Landkreis 
Würzburg nach § 18 d Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Durch den zum 01.01.2019 in das Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) aufgenommenen 
§ 16i „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ war in § 16i Abs. 9 SGB II erstmals von den „Vertreterinnen 
und Vertretern der Sozialpartner im Örtlichen Beirat“ die Rede, von denen Stellungnahmen 
eingeholt werden müssen. Bei Konstituierung des Örtlichen Beirats im Jahr 2012 wurde – 
wie von zahlreichen Jobcentern bundesweit - durch das Jobcenter Landkreis Würzburg da-
von ausgegangen, dass mit Vertretern der Industrie- und Handelskammer sowie der Hand-
werkskammer dem Erfordernis der Beteiligung der „Vertreterinnen und Vertreter der Arbeit-
geber“ (§ 18d Satz 3 SGB II) Rechnung getragen wurde. Als Sozialpartner seitens der Ar-
beitgeber kommen jedoch nur die in der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber or-
ganisierten Verbände in Betracht, IHK und HWK erfüllen diese Voraussetzungen nicht. 
 
Am 25.03.2019 wurde eine Anfrage bezüglich der Benennung eines regionalen Vertreters an 
die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) gestellt. Diese wurde von 
dort am 26.03.2019 an den Verband der Bayerischen Wirtschaft (VBW Bayern) weitergelei-
tet, der einen regionalen Vertreter benennen sollte. Weder vom BDA noch vom VBW erfolgte 
trotz wiederholter Nachfrage bisher eine Benennung einer Vertreterin bzw. eines Vertreters. 
 
Mit E-Mail vom 23.10.2019 wandte sich der Bayerische Unternehmensverband Metall und 
Elektro e. V. (bayme) und Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. (vbm) 
an das Jobcenter Landkreis Würzburg und fragte nach der Vertretung der Arbeitgeberseite 
im Örtlichen Beirat nach. Auf unseren Hinweis auf die E-Mails vom Mai 2019 wurden mit E-
Mail vom 29.10.2019 von der Geschäftsstelle Unterfranken des bayme vbm als Vertreterin 
Frau Kristina Clemens und als deren Stellvertreterin Frau Silke Brombach benannt. 
 
Um die nach § 16i Abs. 9 SGB II geforderten Sozialpartner um die Arbeitgeberseite zu er-
gänzen, hat der Örtliche Beirat in seiner Sitzung vom 15.05.2019 seine Geschäftsordnung 
vorsorglich entsprechend abgeändert und ergänzt. Der Sozialausschuss hat in seiner Sit-
zung vom 20.05.2019 beschlossen, dem Kreistag die Berufung der noch durch die Arbeitge-
berseite zu benennenden Vertreter zu empfehlen. Sobald eine namentliche Benennung er-
folgt, wird diese in der nächstmöglichen Sitzung dem Kreistag zur Beschlussfassung vorge-
legt. 
 
Die Entscheidung über die Übernahme und die Niederlegung von Ehrenämtern ist nach 
§ 30 Abs. 1 Nr. 5 der Landkreisordnung dem Kreistag vorbehalten. Der Sozialausschuss hat 
in seiner Sitzung am 20.05.2019 dem Kreistag die Bestellung der durch die Mitglieder des 
Örtlichen Beirats zu benennenden Vertreter gemäß dem Vorschlag der Verwaltung empfoh-
len. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag beruft die durch den Bayerischen Unternehmensverband Metall und  
Elektro e. V. (bayme) und Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. (vbm) 
benannte Frau Kristina Clemens als Vertreter der Arbeitgeberseite und Frau Silke Brombach 
als deren Stellvertreterin in den Örtlichen Beirat. 
 
 
 
Debatte: 
 
Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Kreistag beruft die durch den Bayerischen Unternehmensverband Metall und  
Elektro e. V. (bayme) und Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. (vbm) 
benannte Frau Kristina Clemens als Vertreter der Arbeitgeberseite und Frau Silke Brombach 
als deren Stellvertreterin in den Örtlichen Beirat. 
 
 
 
Ergebnis: einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr.: KT/2019.12.09/Ö-12 
 
Zur weiteren Veranlassung an FB 41 
 
Zur Kenntnis an GB 4, Vorzimmer Landrat 
 
 
 
 
 Münch  Nuß 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: SFB 5/001/2019 

 Termin TOP 13 

Kreistag 09.12.2019 öffentlich 

   

Fachbereich: Gleichstellungsstelle (SFB 5)  

 
Betreff: 

Tätigkeitsbericht 2018/19 der Gleichstellungsbeauftragten, Carmen Schiller 
 
 
Sachverhalt: 
 
Ein mündlicher Bericht erfolgt in der Sitzung durch die Gleichstellungsbeauftragte, Frau 
Carmen Schiller (Anlage: Power-Point-Präsentation). 
 
 
Debatte: 
 
Kreisrat Müller (Bündnis 90/Die Grünen) bedankt sich zunächst bei Frau Schiller für ihren 
Bericht und geht kurz auf die unter TOP Ö 3 beschlossene eigene/n Gleichstellungsbeauf-
trage/n für das Kommunalunternehmen (KU) ein. Er betont, dass dieser Beschluss dringen 
notwendig gewesen sei. Er berichtet aus seiner Tätigkeit als Bezirksrat von zunehmenden 
Problemen von Gewalt gegen Pflegepersonal und Gewalt gegen Frauen, vor allem jungen 
Frauen, in Krankenhäusern. Er bittet deshalb Frau Schiller, sich diesbezüglich mit der Kolle-
gin im KU, die mit dem Pflegepersonal zu tun habe, in Verbindung zu setzen, um dieses 
Thema aufzuwerfen. Er teilt mit, dass der Respekt gegenüber Frauen und vor allem gegen-
über Frauen im Krankenhaus, nachlasse. Diese Respektlosigkeit habe man auch im Bezirks-
tag erfahren müssen. Hier gab es ganz massive Aktionen gegen die Frauenrechte, gegen 
die Gleichstellungsbeauftragte – Gefahren, die zum Glück mit allen Fraktionen gemeinsam 
gut abgewehrt werden konnten. Die Gleichstellungsbeauftragte des Bezirks, Frau Steinruck, 
habe eine ganz klare Stellungnahme abgegeben. 
 
Gewalt gegen Frauen, das sei das eine Thema, darüber hinaus schlage er vor, dass die 
Gleichstellungsbeauftragte zu den Jugendlichen in den Jugendkreistag gehen solle.  
 
Er bedankt sich bei Herrn Landrat Nuß, dass er an der Aktion von Terre des Femmes teilge-
nommen habe und klar Flagge gezeigt habe – auch für unseren Landkreis. Dies sei bemer-
kenswert gewesen. 
Sein Fazit zum Schluss: „Mehr Frauen in die Politik!“  
 
Kreisrat Henneberger (ödp) bedankt sich bei Frau Schiller für ihr Engagement und die tol-
len Projekte, die Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit. Allerdings vermisse er einen Schwer-
punkt: Die wichtige Funktion, als Ansprechpartnerin für Gleichstellungsprobleme im Haus 
und die Probleme, die da sind. 
Er fragt nach, inwieweit die Gleichstellungsbeauftragte dazu beigetragen habe, Strukturen zu 
schaffen, damit das Ganze besser werde. Auch möchte er sich nicht zu diesem Thema – wie 
von ihr in ihrem Ausblick für das nächste Jahr angesprochen - überraschen lassen, sondern 
konkretes erfahren. Er bittet, den Schwerpunkt im nächsten Jahr hier zu verstärken.  
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Frau Schiller äußert sich, dass sie zu diesem Punkt Überlegungen habe, diese jedoch noch 
nicht ausgefeilt seien. Sie werde jedoch definitiv Schwerpunkte setzen, gerade für die Mitar-
beiter/innen im Landratsamt, diese seien jedoch noch im Rohzustand.  
 
 
 
 
 
 
Ergebnis: zur Kenntnis genommen  
 
Beschluss-Nr.:  
 
Zur weiteren Veranlassung an GlSt 
 
Zur Kenntnis an  
 
 
 
 
 Münch  Nuß 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: FB 31c/057/2019 

 Termin TOP 14 

Kreistag 09.12.2019 öffentlich 

   

Fachbereich: Kinder-, Jugend- und Familienarbeit mit Service-
stellen Ehrenamt und Sport (FB 31c) 

 

 
Betreff: 

Zuschuss für das Bay. Kinder- und Jugendfilmfestival 2020 
 

 
 
Sachverhalt: 
 
Der Bayerische Jugendring BJR hat einen Antrag auf einen einmaligen Zuschuss i.H.v. 
7.500,- Euro für das Bay. Kinder- und Jugendfilmfestival 2019/2020 in Würzburg gestellt.  
 
Die Veranstaltung findet alle zwei Jahre in einem anderen Regierungsbezirk Bayerns statt, in 
Würzburg vom 16. – 19. Juli 2020. Die Filmbeiträge zum Festival sind ausschließlich von 
Kindern und Jugendlichen selbst erstellt, somit handelt es sich um ein Angebot der Jugend-
kulturarbeit im Sinne der §§ 11 und 12 SGB VIII. 
 
Veranstalter ist der Bayerische Jugendring und das Institut für Medienpädagogik. Höhepunkt 
des Festivals bildet die Preisverleihung. Im Rahmen der Veranstaltung gibt es zusätzlich 
zum Filmprogramm Workshops für Kinder und Jugendliche sowie für haupt- und ehrenamt-
lich tätige Fachkräfte der Jugendarbeit.  
 
Im vorgelegten Gesamtfinanzierungsplan hat der Bayerische Jugendring einen Zuschussan-
trag an Stadt und Landkreis Würzburg mit je 7.500,- Euro gestellt.  
 
Die Stadt Würzburg hat laut Mitteilung vom 20.11.2019 die erforderlichen Mittel bereits im 
Haushalt eingeplant. 
 
Aus Sicht des Amtes für Jugend und Familie handelt es sich um ein förderwürdiges Angebot, 
bei dem - aus den Erfahrungen früherer Jahre bekannter Weise - Kinder- und Jugendfilm-
gruppen aus dem Landkreis profitieren. Aus diesem Grund empfiehlt die Verwaltung eine 
Zustimmung zum Förderantrag. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Kreistag beschließt die Förderung des Bayerischen Kinder- und Jugendfilmfestivals 
2020 in Würzburg in Höhe des beantragten Betrages von 7.500,- Euro. Die entsprechenden 
Mittel werden im Jugendhilfehaushalt zur Verfügung gestellt. 
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Debatte: 
 
Landrat Nuß erläutert den Sachverhalt. 
 
Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Kreistag beschließt die Förderung des Bayerischen Kinder- und Jugendfilmfestivals 
2020 in Würzburg in Höhe des beantragten Betrages von 7.500,- Euro. Die entsprechenden 
Mittel werden im Jugendhilfehaushalt zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
 
 
Ergebnis: einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr.: KT/2019.12.09/Ö-14 
 
Zur weiteren Veranlassung an FB 31 c 
 
Zur Kenntnis an GB 3, ZFB 2, KrPA 
 
 
 
 
 Münch  Nuß 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage: GB 3/054/2019 

 Termin TOP 15 

Kreistag 09.12.2019 öffentlich 

   

Fachbereich: Geschäftsbereich 3  

 
Betreff: 

Änderung der Förderbedingungen der Gesundheitsregion plus Stadt und 
Landkreis Würzburg -  Ergänzung zum Kreistagsbeschluss vom 15.07.2019 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Mit dem Kreistagsbeschluss des Landkreises Würzburg vom 23.03.2015 sowie dem Be-
schluss des Sozialausschusses der Stadt Würzburg vom 15.07.2015 verpflichteten sich bei-
de Gebietskörperschaften, die gemeinsame „Gesundheitsregionplus Stadt und Landkreis 
Würzburg" zu bilden. Der entsprechende Zuwendungsbescheid des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Gesundheit und Pflege erging am 30.04.2015.  
 
Die Antragsstellung erfolgte über das Landratsamt Würzburg, Gesundheitsamt. Projektbe-
ginn war der 01.05.2015, die Projektförderung endet am 31.12.2019. 
 
Zentraler Bestandteil der Förderung war der Aufbau einer Geschäftsstelle, welche als opera-
tive Steuerungs- und Managementeinheit fungiert und am Gesundheitsamt Stadt und Land-
kreis Würzburg angesiedelt wurde. Die Anstellung des Geschäftsstellenleiters erfolgte über 
das Landratsamt Würzburg.  
 
Bisher erfolgte die Zuwendung der Gelder in Form einer Projektförderung als Anteilfinanzie-
rung in Höhe von bis zu 70 % der förderfähigen Ausgaben, höchstens in Höhe von 50.000,- 
Euro pro Jahr. 30 % der förderfähigen Gesamtausgaben entfielen zu gleichen Teilen auf die 
Stadt Würzburg und den Landkreis Würzburg. 
 
Mit Schreiben vom 22.05.2019 an Herrn Landrat Nuß sowie an Herrn Oberbürgermeister 
Schuchardt hat Frau Staatsministerin Huml darauf hingewiesen, dass die notwendigen 
Haushaltsmittel für eine Verlängerung des Förderzeitraumes um fünf Jahre seitens des Bay-
erischen Landtages beschlossen wurden.  
 
In der Kreistagssitzung vom 15.07.2019 berichtete Herr Kretzschmann, dass sich bezüglich 
der Förderbedingungen voraussichtlich keine Änderungen ergeben (Anteilsfinanzierung in 
Höhe von 70% - Eigenanteil 30%). Der Kreistagsbeschluss wurde „vorbehaltlich der konkre-
ten Förderrichtlinie und einer Beteiligung durch die Stadt Würzburg“ getroffen. 
 
Die Förderrichtlinie wurde überarbeitet und am 20.11.2019 im Bayerischen Ministerial-
blatt veröffentlicht. Sie trat mit Wirkung vom 15.11.2019 in Kraft.  
 
Die Förderung erfolgt von nun an im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung von ma-
ximal 50.000,- Euro jährlich. Demnach berechnet sich der Eigenanteil von Stadt und 
Landkreis Würzburg an den Ausgaben, die die geförderten 50.000,- Euro übersteigen.  
 
Der Eigenanteil steigt schätzungsweise somit auf 36,8%. 
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Es folgt eine Auflistung der bewilligten und tatsächlichen Kosten der Förderjahre 2015 bis 
2018:  
 

 2015 2016 2017 2018 

bewilligte Kosten lt. Bescheid 18.289,00 € 64.300,00 € 77.700,00 € 79.000,00 € 

tatsächliche Kosten 16.104,26 € 57.720,59 € 61.962,69 € 66.016,78 € 

Eigenanteil Landkreis 2.415,64 € 8.658,09 € 9.294,40 € 9.902,52 € 

 
 
Auflistung der voraussichtlichen Kosten der Förderjahre 2020 bis 2024: 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Voraussichtliche 
Ausgaben 

76.030,00 € 77.523,00 € 78.810,00 € 80.641,00 € 82.518,00 € 

Voraussichtliche 
Förderung 
StMGP 

50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

Eigenanteil 
Landkreis 

13.015,00 € 13.761,50 € 14.405,00 € 15.320,50 € 16.259,00 € 

 
 
Für die Antragstellung beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicher-
heit ist ein erneuter Beschluss des Kreistages unter Berücksichtigung der aktuellen Förder-
bedingungen notwendig. 
 
Der Sozialausschuss der Stadt Würzburg hat bereits am 18.11.2019 einer weiteren Beteili-
gung mit erhöhtem Eigenanteil zugestimmt.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und spricht sich für eine Fortführung der 
„Gesundheitsregionplus Stadt und Landkreis Würzburg“ gemeinsam mit der Stadt Würzburg 
für weitere fünf Jahre unter den o. g. Förderbedingungen und der damit einhergehenden             
Eigenbeteiligung aus.  
 
Herr Landrat Nuß wird ermächtigt, hinsichtlich der gemeinsamen Fortführung der „Gesund-
heitsregionplus Stadt und Landkreis Würzburg“ eine entsprechende Kooperationsvereinbarung 
mit der Stadt Würzburg zu schließen. 
 
 
 
Debatte: 
 
Geschäftsbereichsleiterin Meder (GB 3) erläutert den Sachverhalt. 
 
Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
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Beschluss: 
 
Der Kreistag nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und spricht sich für eine Fortführung der 
„Gesundheitsregionplus Stadt und Landkreis Würzburg“ gemeinsam mit der Stadt Würzburg 
für weitere fünf Jahre unter den o. g. Förderbedingungen und der damit einhergehenden             
Eigenbeteiligung aus.  
 
Herr Landrat Nuß wird ermächtigt, hinsichtlich der gemeinsamen Fortführung der „Gesund-
heitsregionplus Stadt und Landkreis Würzburg“ eine entsprechende Kooperationsvereinbarung 
mit der Stadt Würzburg zu schließen. 
 
 
 
Ergebnis: einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr.: KT/2019.12.09/Ö-15 
 
Zur weiteren Veranlassung an GB 3 
 
Zur Kenntnis an ZFB 2, KrPA 
 
 
 
 
 Münch  Nuß 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
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  Vorlage:  

 Termin TOP 16 

Kreistag 09.12.2019 öffentlich 

   

Fachbereich:   

 
Betreff: 

Sonstiges - Bekanntgaben 
 
 

 
 
Landrat Nuß weist auf die Jubiläumsveranstaltung 40 Jahre MHKW am 12.12.2019 hin und 
auf das neu erschienene Sachbuch „Die Geschichte der Juden von Greußenheim“ von Kreis-
rat und ehemaligen Bürgermeister von Greußenheim, Thomas Rützel. 
 
Kreisrat Rützel stellt anschließend sein Buch dem Kreistag vor und übergibt Landrat Nuß 
ein Exemplar.  
 
Nachdem keine weiteren Anfragen, Wünsche und Anregungen der Ausschussmitglieder zu 
verzeichnen sind, beendet Landrat Nuß die Sitzung um 11:30 Uhr und begrüßt anschlie-
ßend als Gastrednerin die Präsidentin der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Bayern, Frau Dr. Annekathrin Preidel.  

 
 
 
 
 
 
Ergebnis: zur Kenntnis genommen  
 
Beschluss-Nr.:  
 
 
 
 
 Münch  Nuß 
 Protokollführer/in  Vorsitzende/r 
 
 


